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1. Übersicht über die Unterlagen 

Zur Vorprüfung werden eingereicht und zur Mitwirkung liegen auf 

■ Bauzonenplan 1:2000  

■ Gesamtplan 1:5000 

■ Erschliessungsplan mit Baulinien und Strassenkategorien 1:2000 

■ Zonenreglement 

■ Baureglement 

 

Zur Orientierung liegen vor 

■ Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  

■ Räumliches Leitbild Walterswil vom 6. Juni 2019  

■ Synopse Zonenreglement 

■ Stand der Überbauung und Fassungsvermögen (Stand mit rechtsgül-

tigem OP und projektiertem Zonen- und Gesamtplan)  

■ Kurzdokumentation Überprüfung Naturinventar / Neuaufnahme zu-

sätzliche Objekte 
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2. Ausgangslage 

2.1 Gründe für die Anpassung der Ortsplanung 

Der Regierungsrat Solothurn genehmigte die Gesamtrevision der Nut-

zungsplanung der Gemeinde Walterswil am 18. November 2003 mit Be-

schluss Nr. 2003/2087. Seither erfolgten einige projektbezogene Umzo-

nungen (siehe auch Kapitel 3.3.1 dieses Berichts). 

Die Gründe für die Gesamtrevision der Ortsplanung sind vielfältig:  

■ Die Ortsplanung ist mittlerweile knapp 20 Jahre alt, das Dorf hat sich 

seither deutlich entwickelt.  

■ Die Nutzungsplanung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforde-

rungen und den übergeordneten Grundlagen, insbesondere dem re-

vidierten eidgenössischen Raumplanungsgesetz (Inkrafttreten am 1. 

Mai 2014) sowie der kantonalen Planungs- und Baugesetzgebung. 

■ Gemäss übergeordneter Gesetzgebung (§10 kantonales Planungs- 

und Baugesetz PBG) ist die Nutzungsplanung etwa alle 15 Jahre zu 

überprüfen.  

Für eine möglichst langfristige Ausrichtung der Ortsplanung erarbeitete 

die Gemeinde zwischen 2018 und 2019 das räumliche Leitbild. Dieses be-

hördenverbindliche räumliche Leitbild dient nicht nur als Grundlage für 

die zu überarbeitende Ortsplanung, sondern ist auch als langfristige Ent-

scheidungsgrundlage für den Gemeinderat bei allen raumrelevanten As-

pekten vorgesehen. 

 

. 
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3. Übergeordnete Planungen und Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Ortsplanungsrevision in 

einer Übersicht dargestellt. 

Zunächst werden die wesentlichen Aussagen aus den nationalen und 

kantonalen Planungsinstrumenten dargestellt. Danach werden die Pla-

nungsinstrumente der Gemeinde erläutert. Darauffolgend wird die Aus-

gangslage in der Gemeinde für folgende Themenbereiche analysiert.  

■ Wald, Natur und Landschaft 

■ Bevölkerungsentwicklung 

■ Arbeit 

■ Verkehr 

3.1 Eidgenössische Inventare 

Der Bund führt insgesamt sechs Bundesinventare. Davon weist einzig das 

Bundesinventar der historischen Verkehrswege (IVS) Festlegungen inner-

halb des Gemeindegebiets fest1.  

 

3.1.1 Historische Verkehrswege der Schweiz 

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz enthält Infor-

mationen zum Verlauf der historischen Verkehrswege, ihrer Geschichte, 

ihrem Zustand und ihrer Bedeutung gemäss eidgenössischem Natur- 

und Heimatschutzgesetz (NHG). Nebst den Objekten von nationaler Be-

deutung, welche im Bundesinventar verzeichnet sind, umfasst das IVS 

auch die Objekte von regionaler und lokaler Bedeutung.  

In Walterswil bestehen folgende Wege von lokaler Bedeutung:  

■ SO 695 Däniken – Walterswil – Safenwil 

■ SO 696 Walterswil – Zofingen 

■ SO 697 Walterswil – Safenwil 

■ SO 687 Walterswil / Rothacker – Dulliken / Engelberg 

■ SO 688 Dulliken – Walterswil / Rothacker 

 

 

1.  Die weiteren Bundesinventare ohne Festlegung innerhalb des Gemeindegebiets sind: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-

mäler (BLN), Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS), Bundesinventar über die Tro-

ckenwiesen und -weiden, Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und Bundesinventar der Wasser- und 

Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung. 
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IVS-Objekte 

   

 

   

   

   

   
 

 

 
 

  Abbildung 1.: Auszug aus dem Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 

 

 

3.2 Planungsinstrumente Kanton Solothurn 

3.2.1 Raumkonzept Kanton Solothurn 

Die Grundlage des kantonalen Richtplans bildet das Raumkonzept Kan-

ton Solothurn (Massnahmenblatt B-3.3. Grundsätze2). Es beinhaltet fol-

gende drei Leitsätze: 

■ Leitsatz 1: Der Kanton Solothurn wirkt auf eine nachhaltige 

Raumentwicklung hin. Dies bedeutet, dass er mit den Ressourcen 

haushälterisch umgeht, die natürlichen Grundlagen schont und sozi-

alverträgliche, aber auch wirtschaftliche Entwicklungen verfolgt. 

■ Leitsatz 2: Der Kanton Solothurn stärkt seine Qualitäten im In-

nern. Die Vielfältigkeit aufgrund seiner verschiedenen Regionen soll 

erhalten bleiben.  

■ Leitsatz 3: Der Kanton Solothurn gestaltet aktiv seine Beziehun-

gen nach aussen. Der Kanton anerkennt die ständig zunehmende 

Verflechtung der Räume. Er handelt aktiv in den entsprechenden 

funktionalen Räumen. 

 

2 Raumkonzept Kanton Solothurn : https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Richtpla-

nung/pdf/Richtplantext/B-3.pdf, download am 4. Februar 2018 

https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Richtplanung/pdf/Richtplantext/B-3.pdf
https://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Richtplanung/pdf/Richtplantext/B-3.pdf
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Vor allem der Leitsatz 1 betrifft auch die Gemeinden, da sie die Planungs-

hoheit über die kommunale Nutzungsplanung haben. Sie müssen den 

haushälterischen Umgang mit dem Boden gemäss eidgenössischem 

Raumplanungsgesetz sowie dem Raumkonzept Kanton Solothurn um-

setzen. 

 

3.2.2 Kantonaler Richtplan 2017 

Übergeordnete Aussagen des kantonalen Richtplans 

Von diesen Leitsätzen gemäss Raumkonzept Kanton Solothurn werden 

die sechs Grundsätze für die künftige Raumentwicklung formuliert: 

■ Grundsatz 1: Ausdehnung des Siedlungsgebiets vermeiden: «Die 

raumplanerischen Instrumente sind konsequent umzusetzen in Rich-

tung einer verstärkten Siedlungskonzentration, einer Siedlungsent-

wicklung an geeigneten Standorten und nach innen sowie einer Be-

grenzung der Siedlungen an deren Rändern. Bestehende Qualitäten 

in Städtebau, Umwelt und Landschaft sollen erhalten und verbessert 

werden. Offene Landschaften und Räume mit hohem Identitätswert 

sind zu schonen. Die künftige Entwicklung soll im bestehenden Sied-

lungsgebiet stattfinden.»  

Dieser Leitsatz bildet die Grundlage für die kommunalen Nutzungs-

planungen: Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Gemeinden 

keine Einzonungen mehr vornehmen dürfen, jedoch die Siedlungsre-

serven durch verschiedene Massnahmen aktivieren müssen. 

■ Grundsatz 2: Zentren und Agglomerationen stärken. 

■ Grundsatz 3: Funktionsfähigkeit des ländlichen Raums erhalten. 

■ Grundsatz 4: Natürliche Reserven schonen 

■ Grundsatz 5: Verkehr verträglich gestalten 

■ Grundsatz 6: Zusammenarbeit aktiv gestalten 

Daraus abgeleitet werden können die Handlungsstrategien für den Kan-

ton und die Gemeinden: 

■ Handlungsstrategie 1: Siedlungsentwicklung nach innen lenken  

■ Handlungsstrategie 2: Siedlungsqualität erhöhen  

■ Handlungsstrategie 3: Siedlung und Verkehr konsequent aufeinander 

abstimmen  

■ Handlungsstrategie 4: Wirtschaftliche Entwicklungsgebiete festlegen  

■ Handlungsstrategie 5: Bestehende Verkehrsinfrastruktur optimal nut-

zen  

■ Handlungsstrategie 6: Kulturland erhalten  
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■ Handlungsstrategie 7: Unverbaute Landschaften erhalten und natur-

nahe Lebensräume schützen  

■ Handlungsstrategie 8: Ressourcen nachhaltig nutzen / Naturgefahren 

berücksichtigen  

■ Handlungsstrategie 9: Energie effizient nutzen und erneuerbare Ener-

gien fördern  

■ Handlungsstrategie 10: Funktionale Teilräume stärken. 

Vor allem die beiden ersten Handlungsstrategien sind für die Gemeinde 

Walterswil von Bedeutung, sie werden deshalb vollständig ausgeführt: 

«HS1 Siedlungsentwicklung nach innen lenken: Die Bauzonenreser-

ven im Kantonsgebiet sind nach wie vor bedeutend, liegen jedoch teil-

weise am falschen Ort (z.B. schlechte Erschliessung mit dem öffentlichen 

Verkehr). Darüber hinaus bestehen ungenutzte Potenziale zur inneren 

Verdichtung in bestehenden Bauzonen. Um das Siedlungsgebiet nicht 

weiter auszudehnen, will der Kanton die Entwicklung nach innen lenken. 

Er hat dazu eine Siedlungsstrategie erarbeitet. Diese verfolgt folgende 

Ziele:  

■ Siedlungsgebiet insgesamt nicht vergrössern.  

■ Innenentwicklung vor Aussenentwicklung fördern.  

■ Bauzonen bedarfsgerecht festlegen.  

■ Handlungsspielräume schaffen.  

Die Siedlungsstrategie wird in der kantonalen Gesetzgebung (Planungs-

vorteile ausgleichen, Bauland verfügbar machen), im kantonalen Richt-

plan (mit Planungsgrundsätzen und Planungsaufträgen) und in den Orts-

planungen der Gemeinden umgesetzt. Sie bildet eine Grundlage für das 

Kapitel S-1.1 Siedlungsgebiet und Bauzonen im Teil C des Richtplans.  

HS2 Siedlungsqualität erhöhen: Der baulichen Gestaltung der Siedlun-

gen sowie dem Schutz vor belastenden Immissionen ist verstärkt Rech-

nung zu tragen.  

■ Ortsbilder, insbesondere von nationaler und regionaler Bedeutung, 

erhalten bzw. aufwerten.  

■ Hoch frequentierte öffentliche Räume gestalterisch aufwerten.  

■ Wohngebiete vor Immissionen (v.a. Lärm- und Luftbelastung, nicht 

ionisierende Strahlung) schützen und Stadtklima verbessern. 

■ Natürliche Elemente im Siedlungsraum erhalten, aufwerten, schaffen 

und vernetzen. Attraktive Naherholungsgebiete und Freiräume erhal-

ten bzw. schaffen.» 
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Legende  

 

 

 

 

 

  Abbildung 2.: Auszug aus der Karte des kantonalen Richtplans3 

 

Walterswil liegt gemäss neuem kantonalen Richtplan (Genehmigung Re-

gierungsrat am 12. September 2017 (RRB Nr. 2017/1557), Genehmigung 

Bundesrat am 24. Oktober 2018 (BBI 2018 7734)) im ländlichen Raum. 

Der Richtplan definiert den ländlichen Raum wie folgt: «Der ländliche 

Raum zeichnet sich vor allem durch seine naturräumliche Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit seiner Landschaften aus. Diese sind möglichst zu er-

halten. Die Siedlungsentwicklung als Wohn- und Arbeitsraum erfolgt ge-

mässigt und ordnet sich in die Landschaft ein. Die Verkehrserschliessung 

ist auf tieferem Niveau als in den übrigen Räumen4. Grundsätzlich gilt es, 

das Grundangebot des öffentlichen Verkehrs zu erhalten5. 

Die Talebenen und die Juraketten bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten 

für Freizeit und Erholung. Dabei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen der land- bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung, naturbelassenen Be-

reichen sowie Freizeit- und Erholungsaktivitäten anzustreben. Freizeit- 

 

3 Kanton Solothurn, Richtplan-Karte, Entwurf für die öffentliche Auflage, August 2015 

4.  Dies ist ein Zitat aus dem kantonalen Richtplan. Es bedeutet, dass in der Raumkategorie «ländlicher Raum» die Erschliessung mit dem 

öffentlichen Verkehr, dem motorisierten Individualverkehr und dem Velo- und Fussverkehr weniger gut ist als in den urbanen oder ag-

glomerationsgeprägten Räumen.  

5.  Kanton Solothurn, kantonaler Richtplan, B-3.4 Handlungsstrategien, https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-

raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/richtplantext/#, download 1. März 2020 

https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/richtplantext/
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/richtplantext/
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und Erholungseinrichtungen sind auf wenige Gebiete an gut erschlosse-

ner Lage zu konzentrieren.» 

Der kantonale Richtplan macht konkrete Aussagen zu Walterswil6: 

■ Die Parzellen GB Nr. 444 und 446 im Gebiet Mattental /Flueweid in 

Walterswil sind ein bestehendes kantonales Naturreservat (L-2.4.) 

■ In der Gemeinde Walterswil (und in Oftringen AG) wird ein nationaler 

Wildtierkorridor festgelegt (L-3.3.6) (siehe auch Kapitel 4.3.1). 

■ Im Gebiet Rothacker der Gemeinde Walterswil gibt es eine Deponie 

des Typs «D» (E-4.2). Die Deponie ist aufgeforstet, der Richtplan kann 

fortgeschrieben werden.  

 

3.2.3 Siedlungsstrategie Kanton Solothurn: Grobe Einschätzung 

Bauzonenbedarf der Gemeinden 

Das «Ampelsystem» der kantonalen Siedlungsstrategie macht Aussagen 

zum Bauzonenbedarf der Solothurner Gemeinden7. 

Walterswil ist dabei wie folgt kategorisiert: 

Wohn-, Misch- und Zentrumszone 

Mittlerer Anteil an unbebauten Bauzonen 

Dichte schlechter als der Medianwert 

Bauzonen eher zu gross. 

 

Abbildung 3.: Eigene Darstellung gemäss Siedlungsstrategie Kanton Solothurn 

 

Daraus ergibt sich gemäss der kantonalen Siedlungsstrategie folgender 

Handlungsbedarf: «Die Gemeinde hat zu prüfen, ob die Bauzonen dem 

Bedarf für die nächsten 15 Jahre entsprechen, und aufzuzeigen, wie die 

Siedlung nach innen verdichtet werden kann». 

Die Aussagen der kantonalen Siedlungsstrategie zur Arbeitszone sind 

nicht mehr aktuell, da mittlerweile der westlichste Teil ebenfalls überbaut 

ist. Die Arbeitszone ist somit vollständig überbaut.  

 

 

6.  Erläuterung: Die Angaben in Klammern entsprechen dem jeweiligen Objektblatt gemäss kantonalem Richtplan 

7.  Kanton Solothurn, Siedlungsstrategie Kanton Solothurn, B. Einschätzung der Bauzonengrösse der Gemeinden, Juni 2015, S. 28, 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Richtplanung/pdf/Siedlungsstrategie_SO_GdE_def.pdf, download 2. März 2020. 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Richtplanung/pdf/Siedlungsstrategie_SO_GdE_def.pdf


 

 

Gesamtrevision der Ortsplanung  4. Dez. 2023 

Gemeinde Walterswil  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  Version 1.1 

 13 

3.2.4 Agglomerationsprogramm AareLand Zukunftsbild 2030 

Das Agglomerationsprogramm AareLand stimmt die Siedlungsentwick-

lung, den Verkehr und die Landschaft miteinander ab. 

Walterswil wird im Zukunftsbild als «Wohndorf im Landschaftsraum» 

klassiert. Als Ziel wird dabei eine Entwicklung innerhalb der bestehenden 

Siedlungsstruktur angestrebt. Dabei sind zentral gelegene Lagen, mög-

lichst innerhalb bestehender Siedlungslücken, zu bevorzugen. Deswei-

tern gilt es die dörfliche Infrastruktur zu erhalten und allenfalls mit den 

Nachbardörfern zu koordinieren. Schlussendlich soll auch der Übergang 

zwischen Siedlungsgebiet und Landschaftsraum qualitätsvoll gestaltet 

werden.  

Walterswil ist war bisher keine Agglomerationsgemeinde gemäss Bun-

desamt für Statistik (BFS), sie befindet und befand sich lediglich im Be-

trachtungsperimeter des Agglomerationsprogramms AareLand.8.Ent-

sprechend gab es bisher keine Aggloprojekte im Gemeindegebiet. 

Im Hinblick auf die nächste Generation der Agglomerationsprogramme 

(5. Generation) wurde Walterswil vom Bundesamt für Raumentwicklung 

(ARE) neu in den beitragsberechtigten Perimeter aufgenommen. Künftig 

können potenziell also auch in Walterswil Projekte unterstützt werden. 

Da Walterswil sich nur im Betrachtungsperimeter des Agglomerations-

programm AareLand befindet, gibt es in keiner Generation Projekte im 

Gemeindegebiet.  

 

 

8.  AareLand: Zukunftsbild 2030, S.15 
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Legende 
      

Urbaner Entwicklungsraum  

    

Zentren des AareLands  

    

Siedlungszäsuren  

    

Landschaftsraum  

    

Wohndörfer im  

Landschaftsraum 
 

 

Wohndörfer auf ländlichen 

Entwicklungsachsen 
 

    
 

 

  

  Abbildung 4.: Agglomerationsprogramm, Zukunftsbild 

 

 

3.3 Planungsinstrumente Gemeinde Walterswil 

3.3.1 Rechtskräftige Ortsplanung inkl. Teiländerungen 

 

 

 

  

  Abbildung 5.: Auszug am dem rechtsgültigen Zonenplan Walterswil, Stand 2002 

 

Walterswil 

Olten 

Zofingen 

Aarau 
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Der Regierungsrat Solothurn genehmigte die Gesamtrevision der Orts-

planung am 18. November 2003 mit Beschluss Nr. 2087. Seither wurde 

nur eine Teilrevision mit Gestaltungsplan durchgeführt: 

 

Gebiet Bezeichnung Gestaltungsplan /  

Teilzonenplan 

RRB Nr.  Datum Beschluss  

Regierungsrat 

Hennebühl-Höhle Landwirtschaftlicher Teilzonen- und Gestal-

tungsplan Hennebühl-Höhle inkl. SBV 

1527 12. Juli 2005 

 Tabelle 1: Teilrevisionen und Gestaltungspläne seit letzter Gesamtrevision der Ortsplanung 

 

3.3.2 Räumliches Leitbild Walterswil 

Das räumliche Leitbild ist die Grundlage und Strategie des Gemeinderats 

für die Ortsplanungsrevision und für sämtliche weitere Entscheide, die in 

einem Zusammenhang mit der räumlichen Entwicklung der Gemeinde 

stehen (§9 Abs. 3 Planungs- und Baugesetz Solothurn (PBG)). 

Der Gemeinderat erarbeitete es zwischen 2018 bis 2019. Es wurde am 6. 

Juni 2019 von der Gemeindeversammlung verabschiedet.  

Das Leitbild umfasst folgende Kapitel: 

A. Analyse 

A1 Walterswil am Fusse des Engelbergs 

A2 Walterswil im Kanton Solothurn 

A3 Wo hat Walterswil Qualitäten? 

A4 Wo hat Walterswil Potenzial? 

B. Strategie 

B1 Siedlungsentwicklung konzentrieren 

B2 Begegnungs- und Erkennungspunkte schaffen 

B3 Ortsbildschutz zeitmässig umsetzen 

B4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Walterswil vernetzen 

B5 Landschaft schützen und erlebbar machen 

C. Massnahmen 

C1 Dorfkerne Rothacker gestalten 

C2 Dorfkern Walterswil weiterentwickeln 

C3 Wohngebiet massstäblich weiterentwickeln 

C4 Strassen siedlungsgerecht gestalten und Wegnetz verbessern 

C5 Die Qualität der Landschaft stärken 
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3.3.3 Naturinventar und -konzept  

Das Naturinventar der Gemeinde Walterswil stammt aus dem Jahr 1999 

und wurde 2019 überarbeitet. Es bietet eine Bestandesaufnahme anhand 

von Objektblättern von Hecken, Gewässern, Obstgärten, besonderen Ein-

zelbäumen und Waldrändern sowie speziellen Wiesen. 

Das Naturinventar lieferte die Grundlage für das von der Planteam S AG 

erstellte Naturkonzept und den Gesamtplan, die anlässlich der Ortspla-

nung im Jahr 2000-2003 erstellt wurden.  

Im Naturkonzept wurden allgemeine und spezifische Massnahmen für 

einzelne Naturobjekte für jede Objektkategorie erarbeitet und in die Nut-

zungsplanung integriert. Ein spezielles Augenmerk wurde auf das Schaf-

fen naturnaher Lebensräume im Landwirtschaftsgebiet gelegt.  
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4. Siedlungsstruktur 

4.1 Generelle Lage der Gemeinde 

Walterswil liegt am Südhang des Engelbergs. An dieser einzigartigen 

Lage zwischen dem Engelberg und dem Talboden bietet sich ein toller 

Ausblick auf die offene Landschaft der Talsenke von Safenwil. Die südli-

che Gemeindegrenze, welche zugleich auch die Kantonsgrenze markiert, 

bildet die Autobahn. Die Landschaft steigt von dort stetig leicht an. Die 

offene, sanfte Landschaft wird im Talboden von gewerblichen Nutzungen 

strukturiert, anschliessend von der landwirtschaftlichen Nutzung, den 

verschiedenen Dorfkörpern und teilweise von Einzelhöfen sowie deren 

Verbindungsstrassen geprägt. Zum Engelberg hin steigt das Gelände 

weiter an und geht in Wälder über. Die Abfolge der gewerblichen Nut-

zungen mit der Autobahn, über die von Menschen gestalteten, Landwirt-

schafts- und Siedlungsgebiete hin zum Naturraum des Engelbergs sind 

charakteristisch für Walterswil. 

Die Gemeinde Walterswil war früher stark durch die Landwirtschaft ge-

prägt. Dies ist noch heute an den verstreuten Bauernhäusern erkennbar. 

Auf den Luftbildern aus den 1930er und 1940er Jahren ist gut zu erken-

nen, wie die vielen Gehöfte als Streusiedlung über den gesamten 

Südhang des Engelbergs verteilt sind. Bis in die 1960er Jahre verlief die 

Entwicklung primär entlang der Hauptachse Walterswilerstrasse/Rot-

hackerstrasse. Ein erster, dichterer Siedlungsschwerpunkt bildete sich da-

bei um die Kirche und dem ehemaligen Restaurant Sonne im Ortsteil Rot-

hacker. Damals war auch noch das Restaurant Engel in Betrieb. 

Ab den 1960erJahren verlagerte sich die Entwicklung zunehmend auf di-

verse neugeschaffene Quartierstrassen. Es entstanden mehrere vonei-

nander getrennte Siedlungskörper, die beinahe ausschliesslich aus Einfa-

milienhäusern bestehen. Seit den 1980er Jahren erlebte Walterswil 

dadurch auch eine markante Zunahme der Bevölkerungszahl. Auch in 

den 2000er Jahren hielt die beachtliche Bautätigkeit weiter an. 

4.2 Quartiereinteilung mit Entwicklungsstrategien 

Das räumliche Leitbild teilt das Siedlungsgebiet in verschiedene Katego-

rien ein. 
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Quartierklassifizierung 

 

 

  

  Abbildung 6.: Quartiereinteilung räumliches Leitbild 

 

4.2.1 Zentrumsgebiete 

Hinweis: Eine ausführliche Erläuterung der Dorfkerne befindet sich im 

räumlichen Leitbild in den Kapiteln C1 und C2. 

Dorfkern Walterswil (6) 

Der historische Ortskern spannt sich im Gebiet Gasthof St. Urs und Viktor 

– Milchhüsli – Kapelle auf. Die nahe beieinander stehenden Bauten fassen 

den Strassenraum gut und prägen ihn bis heute. Die später gebauten 

Häuser – häufig mit der kleineren Fassadenseite zu Strasse hin und somit 

davon abgewandt – sind Einzelprojekte und treten miteinander zu wenig 

in den Austausch.  

Die Parzellen des Ortskerns sind gut ausgenutzt, die Geschossflächenzif-

fer ist vergleichsweise hoch. 

Die räumliche Qualität entlang der Walterswilerstrasse ist wegen dem 

sehr hohen Verkaufsaufkommen mit der hohen Durchschnittsgeschwin-

digkeit gering.  

Strategie für die Nutzungsplanung: Die Weiterentwicklung des Dorf-

kerns Walterswil ist eines der Hauptziele der Gesamtrevision der Ortspla-

nung. Die angestrebten Massnahmen sind im räumlichen Leitbild im Ka-

pitel C1 ausführlich erläutert. 
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Dorfkern Rothacker (6) 

Rund um die Kirche und das ehemalige Restaurant Sonne entstanden die 

ersten Bauten, sie wurden vornehmlich parallel zur in Ost-West-Richtung 

verlaufenden Strassen erstellt. Die grobe Körnigkeit – wie heute noch im 

Gebiet Feldrain und südlich der Rothackerstrasse erkennbar – ist konti-

nuierlich verschwunden, so waren die Kirchgasse und die Rot-

hackerstrasse bereits in den 1950er-Jahren vollständig bebaut. In den 

Gebieten mit den ältesten Bauten sind auch die höchsten baulichen Dich-

ten vorhanden.  

Die Kirchgasse bildet die rückwärtige Erschliessung abseits der Kantons-

strasse, dort bestehen heute einige unternutzte Bauten, was sich in einer 

tiefen Geschossflächenziffer niederschlägt. Ebenfalls gibt es wenig dicht 

bebaute Gebiete in den reinen Wohnquartieren. 

Die räumliche Qualität entlang der Rothackerstrasse ist wegen dem sehr 

hohen Verkaufsaufkommen mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit ge-

ring. 

 
Legende 

 

Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
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Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 

 

 

  

  Abbildung 7.: Bauperiode (oben) und Geschossflächenziffer (unten) in den Zentrumsgebie-

ten9. 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Die Weiterentwicklung des Dorf-

kerns Rothacker ist eines der Hauptziele der Gesamtrevision der Ortspla-

nung. Die angestrebten Massnahmen sind im räumlichen Leitbild im Ka-

pitel C2 ausführlich erläutert. 

 

4.2.2 Ruhige Wohnquartiere  

Diese Gebiete sind bereits weitgehend überbaute, in sich geschlossene 

Quartiere, die ungefähr in derselben Zeitspanne erbaut wurden. 

Gebiet Weidmatt (1) 

Das Gebiet Weidmatt wurde ab den 1970er-Jahre vom Schöpflerweg aus 

über die Weidmattstrasse in den 1980er-Jahren überbaut. Auf der süd-

westlichen Seite der Weidmattstrasse treten die Bauten aufgrund der 

Hanglage eingeschossig in Erscheinung, die Autos werden entweder auf 

dem Hausplatz oder in Parkboxen abgestellt. Auf der nordöstlichen Stras-

senseite sind die Bauten 1.5 bis 2-geschossig, die Garagen häufig in das 

Untergeschoss integriert. Grössere Hausplätze wechseln sich mit begrün-

ten Flächen, teils mit Mäuerchen o.ä., ab. Die Bauten sind grösstenteils 

einheitlich entlang den Baulinien ausgerichtet und ergeben so eine ge-

wisse Stimmigkeit. «Neuere» Anbauten gibt es wenige. 

 

9.  Verwendete Grundlagen: Gebäude- und Wohnungsregister (GWR(; Bundesamt für Statistik, Daten der Amtlichen Vermessung, Bodenbe-

deckung 

Ruhige Wohnquartiere  
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Das Quartier ist reichlich durchgrünt. Bis auf die grössere Parzelle in der 

Mitte des Quartiers ist es vollständig überbaut, wobei die Parzellen un-

terschiedlich stark ausgenutzt wurden. 

 
Legende 

   

 

 

 

 

Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
 

 Abbildung 8.: Bauperiode (links) und Geschossflächenziffer (rechts) im Gebiet Weidmatt 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Die grössere Parzelle GB Nr. 751 

ist zu überbauen. Der Generationenwechsel wird in den nächsten Jahren 

zunehmen. Die Bauten werden an die heutigen Bedürfnisse angepasst, 

jedoch soll das grundsätzlich einheitliche Erscheinungsbild sowie die Kör-

nigkeit erhalten bleiben. Die Erschliessung der Parzelle soll auf privater 

Ebene vorgenommen werden (private Erschliessung gemäss Erschlies-

sungsplan). 

 

Gebiet Ischlag (2) 

Das Gebiet Ischlag ist das erste Einfamilienhausquartier von Walterswil, 

es wurde ab den 1960er-Jahren erbaut. Es befindet sich an einem ver-

hältnismässig steilen Südhang, die Erschliessungsstrassen sind daher in 

Ost-West-Richtung erstellt. Dementsprechend treten die Häuserreihen 

südlich der Quartierstrasse häufig eingeschossig in Erscheinung, entlang 

der Nordseite zweigeschossig. Mäuerchen, Steingärten, Stützmauer etc. 

fangen den Terrainverlauf auf. Die meisten Einfamilienhäuser wurden un-

gefähr auf den Baulinien erstellt, es entsteht eine regelmässige Abfolge 

der Bauten.  

Die letzten Bauten wurden in den 2000-er Jahren erstellt. Es besteht so-

mit eine gewisse bauliche Heterogenität. Weiter hat das Gebiet in den 

vergangenen Jahren eine gewisse An- und Umbautätigkeit erfahren, dies 

ist auf die Veränderung der baulichen Bedürfnisse zurückzuführen. Die 

Parzellen sind grösstenteils unternutzt, was an der niedrigen Geschoss-

flächenziffer abzulesen ist. 
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Legende 

   
 

 

  

Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
 

 Abbildung 9.: Bauperiode (oben) und Geschossflächenziffer (unten) im Gebiet Ischlag  

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Der Generationenwechsel wird ei-

nen Einfluss auf das Erscheinungsbild haben. Die bauliche Heterogenität 

wird Teil der Bebauungsstruktur und Quartieridentität bleiben. Die Ge-

staltung des Vorgartens und / oder des Vorplatzes zur Strasse hin kann 

hingegen einen Beitrag zum ruhigeren Erscheinungsbild leisten. 

 

Gebiet Münchisberg (3) 

Das Gebiet Münchisberg wurde seit den 1990er-Jahren von Norden nach 

Süden kontinuierlich bebaut. Entlang der Lischmattstrasse befinden sich 

Einfamilienhäuser, beidseits der Münchisbergstrasse gibt es Ein- und 

kleinere Mehrfamilienhäuser. Die nördlichste Bautiefe entlang des Quel-

lenwegs ist noch nicht vollständig überbaut. Moderne, grössere Einfami-

lienhäuser sind der dritte Bebauungstyp in diesem ruhigen, aber optisch 

heterogenen Wohngebiet. Die verschiedenen Bebauungstypen gehen 

mit einer unterschiedlich hohen Ausnützung der Parzellen einher.  

 
Legende 
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Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
 

 Abbildung 10.: Bauperiode (links) und Geschossflächenziffer (rechts) im Gebiet Münchisberg 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Das Quartier ist fertig zu bauen, 

hier wird voraussichtlich die grösste bauliche Entwicklung von Walterswil 

stattfinden.  

 

Feldrain 

Die ältesten Bauten im Gebiet Feldrain sind rund hundert Jahre alt und 

wurden in eine grosse Hostett hineingebaut. Erst wieder ab den 1980-er 

Jahren wurde die Bautätigkeit aufgenommen, der Grossteil der Bauzonen 

sind gut ausgenutzt. Die Hostett ist immer noch erkennbar.  

 
Legende 

   
 

 

   

Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
 

 Abbildung 11.: Bauperiode (links) und Geschossflächenziffer (rechts) im Gebiet Feldrain 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Die noch nicht überbauten Parzel-

len sind zu überbauen. Auf den wenig dichten, jedoch grossen Parzellen 

könnten zusätzliche Wohnbauten erstellt werden. Wichtig ist der Erhalt 

des Quartiercharakters – kleinere Wohnhäuser im Grünen mit Hofstetten.  
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4.2.3 Wohnen entlang der Strasse 

Entlang der Walterswiler-/Rothackerstrasse bestehen Wohngebiete, die 

durch den Verkehr stark belastet sind (4). Diese Wohnlagen sollen von 

einer Aufwertung der Strasse profitieren (vgl. Kapitel C4).  

Gebiet Hüttenmatte (4) 

Die Hüttenmatte ist von den beiden Dorfteilen Walterswil und Rothacker 

losgelöst.  

Entlang der Kantonsstrasse gibt es gewerbliche Nutzungen in neueren 

Bauten, reine Wohnbauten sowie als Wohnbauten umgenutzte Bauern-

häuser. In den nördlicheren Bautiefen – erschlossen über die Hüttenmatt-

strasse – gibt es zwei Wohnsiedlungen: Südlich der Hüttenmattstrasse 

wurden in den 1990-er Jahren vornehmlich kleinere Doppeleinfamilien-

häuser und kleinere Reihenhäuser erstellt. Die Geschossflächenziffern der 

Parzellen sind vergleichsweise hoch. Der Wendeplatz ist zugleich Park-

platz und Begegnungsfläche.  

Im Herbst 2019 war der Baubeginn für die nördliche Überbauung mit 

kleineren Reiheneinfamilienhäusern, diese sind nun fertig gestellt und 

nahezu alle bezogen. 

 
Legende 

   

 

  

 

Hinweis: Bei einigen Parzellen resp. 

Parzellen ist die Datengrundlage 

unvollständig. Deren Flächen blei-

ben weiss. 
 

 Abbildung 12.: Bauperiode (links) und Geschossflächenziffer (rechts) im Gebiet Hüttenmatte 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Ausbau- und Sanierungsmassnah-

men sind innerhalb der Zonenvorschriften zulässig. Grössere baulichen 

Vorhaben, die mehrere Bauten betreffen, sind mittels eines Gestaltungs-

plans umzusetzen.  

Das Gebiet soll besser an die anderen Ortsteile angebunden werden.  

  

Wohnlagen entlang der Strasse  
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Bifangstrasse in Walterswil und Gebiet zwischen Gulachenstrasse 

und Spörisholzweg in Rothacker (5) 

Entlang der Kantonsstrasse sind zu unterschiedlichen Zeitperioden (Rot-

hacker ab 1990-er Jahre, Walterswil ab 1980-er Jahre) kleinere Wohnge-

biete, teils mit Arbeitsnutzungen entstanden. Die Kantonsstrasse befin-

det sich jeweils im Süden. Das heisst, dass die Gärten und Terrassen direkt 

auf die Kantonsstrasse ausgerichtet sind. Hinzu kommt die Hanglage. Die 

Bauten haben sich aus diesen Gründen von der Strasse zurückgezogen, 

sind also so weit als möglich von der Kantonsstrasse weg gebaut. 

 
Legende 

 

 

 

 

Hinweis: Bei einigen Parzellen 

resp. Parzellen ist die Datengrund-

lage unvollständig. Deren Flächen 

bleiben weiss. 

 

 

  

  Abbildung 13.: Bauperiode (oben) und Geschossflächenziffer (unten) in dem Gebiet Bi-

fangstrasse und dem Gebiet zwischen Gulachenstrasse und Spörisholzweg 

 

Strategie für die Nutzungsplanung: Solange die Kantonsstrasse nicht 

saniert wird, ist die Abkehr der Bauten vom Strassenraum verständlich.   
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4.2.4 Bauernhöfe 

Im Gemeindegebiet gibt es viele, teilweise nicht mehr genutzte, Bauern-

häuser. Sie prägen insbesondere die Ortszufahrten von Walterswil.  

Strategie für die Nutzungsplanung: Für diese werden, je nach Zustand 

und heutiger Nutzung, unterschiedliche Strategien gewählt und die Zu-

sammenarbeit mit der Grundeigentümerschaft gesucht (vgl. Kapitel C3).  

 

4.2.5 Industriegebiet (7) 

Seit den 2000er Jahren entstand mit dem Industriequartier an der Emil-

Frey-Strasse ein weiterer Siedlungskörper. Dieser ist eine Fortsetzung der 

Industriequartiere beidseits der Autobahn in Safenwil. Der grösste Teil 

der Bebauung wurde ab 2010 überbaut und ist inzwischen Standort ver-

schiedener Firmen (u.a. Qualinox, Banner Batterien). dieser dient als Ab-

stell- und Umschlagsplatz. Die gesamte Industriezone ist somit überbaut.  

Strategie für die Nutzungsplanung: Eine Ausdehnung des heutigen In-

dustriegebiets ist nicht vorgesehen (Verlust von Fruchtfolgeflächen, zu-

sätzliches Verkehrsaufkommen, Widerspruch zum kantonalen Richtplan 

etc.). 
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4.3 Wald, Natur und Landschaft 

4.3.1 Wildtierkorridor 

 

  Perimeter gemäss Richtplan SO / 

BAFU 

 Perimeter neu gemäss Antrag 

AG 

Legende 

   

   

Wildtierkorridor «alt»   
   

Wildtierkorridor «neu»   

   

Verkleinerung Perimeter    

   

Vergrösserung Perimeter   
 

 

 

 

 

  Abbildung 14: Verlauf Perimeter gemäss 

Richtplan Kt. SO /BAFU 

 Abbildung 15: Anpassung Perimeter zur Be-

willigung beim BAFU gemäss Antrag Kt. AG 

Gemäss kantonalem Richtplan Kapitel L-3.3 Wildtierkorridore sind die 

Wildtierkorridore von regionaler und nationaler Bedeutung in der Nut-

zungsplanung grundeigentümerverbindlich zu sichern. Der Wildtierkor-

ridor AG-17_SO-31 quert die Autobahn. Da hier bislang eine Querungs-

möglichkeit fehlt, gilt der Wildtierkorridor als weitgehend unterbrochen. 

Der Kanton Aargau hat eine Anpassung des Perimeters beim Bundesamt 

für Umwelt beantragt: Der «Westast» nördlich und südlich der Autobahn 

soll aufgehoben werden. Die Auswirkungen auf das Gemeindegebiet von 

Walterswil sind negativ: Da der Westast nun fehlt, ist damit zu rechnen, 

dass der Wildtierkorridor resp. die Wildtiere nun über Walterswil geleitet 

werden. Teile des Siedlungsgebiets sind nun mit dem Wildtierkorridor 

überlagert. 

Die Gemeinde Walterswil erwartet ein Mitspracherecht im Rahmen der 

weiteren Planungen und Festlegungen zum Wildtierkorridor.  
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4.3.2 Gewässer 

Folgende Bäche befinden sich in der Gemeinde Walterswil10: 

■ Walterswilerbach 

■ Schöpflerbach 

■ Blegibach 

■ Dickibächli 

■ Gretzenbach  

 

Gemäss der Karte Ökomorphologie der Fliessgewässer fliessen die meis-

ten Bäche natürlich/naturnah oder wenig beeinträchtigt. Folglich wird 

gemäss der strategischen Revitalisierungsplanung 2014 des kantonalen 

Wasserbaukonzepts 2018 der Nutzen einer Revitalisierung bei den meis-

ten Bachabschnitten als gering eingeschätzt. Einzig im Teil des Blegibach 

welcher im Bereich Stritmatt/Alp fliesst, wird der Nutzen als «mittel» ein-

geschätzt.11   

 
Klassierung 

   

   

nicht beurteilt   

   natürlich naturnah   

   wenig beeinträchtigt   

   stark beeinträchtigt   

   naturfremd künstlich   

   eingedolt   

Gemeindegrenze   

      

   

   

   
 

 

  

  Abbildung 16.: Ökomorphologie der Fliessgewässer (Quelle: geo.so.ch) 

 

Für verschiedene Bäche in Walterswil bestehen mehr oder weniger weit 

fortgeschrittene Projektideen: 

- Walterswilerbach: Gesamtkonzept Renaturierung 

- Schöpflerbach: Überlegungen für eine neue Linienführung (bis-

her noch ohne Varianten-/Machbarkeitsstudie) 

 

10. Der genaue Verlauf ist im Kapitel 10.3 Abschnittsweise Umsetzung Gewässerraum aufgeführt.  

11. Geo.so.ch: Revitalisierung Fliessgewässer. https://geo.so.ch/map/?bl=hintergrundkarte_sw&l=ch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisie-

rung.zeitliche_prioritaeten%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.nutzen%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.fi schwander-

hindernisse&t=default&c=2638808%2C1241153&s=4000 (Zugriff: 26.09.2019) 

https://geo.so.ch/map/?bl=hintergrundkarte_sw&l=ch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.zeitliche_prioritaeten%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.nutzen%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.fischwanderhindernisse&t=default&c=2638808%2C1241153&s=4000
https://geo.so.ch/map/?bl=hintergrundkarte_sw&l=ch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.zeitliche_prioritaeten%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.nutzen%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.fischwanderhindernisse&t=default&c=2638808%2C1241153&s=4000
https://geo.so.ch/map/?bl=hintergrundkarte_sw&l=ch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.zeitliche_prioritaeten%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.nutzen%2Cch.so.afu.fliessgewaesser_revitalisierung.fischwanderhindernisse&t=default&c=2638808%2C1241153&s=4000
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- Seitenast Gretzenbach: Überlegungen für eine Offenlegung 

(ebenfalls noch ohne Machbarkeitsstudie) 

Die Projektideen für diese Bäche werden in der laufenden Ortsplanungs-

revision bzw. in den formellen Plänen (Bauzonenplan, Gesamtplan und 

Erschliessungsplan) nicht dargestellt, da ihre rechtliche und finanzielle Si-

cherstellung noch nicht absehbar ist. Sie werden der Vollständigkeit hal-

ber aber erwähnt, insbesondere auch mit Blick auf mögliche Anpassun-

gen im Rahmen späterer (Teil-)Revisionen (siehe auch Kapitel 10). 
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4.3.3 Landschaft 

Die schöne Landschaft ist der Pluspunkt von Walterswil. Entsprechend 

soll sie geschützt und erlebbar gemacht werden. Der Engelberg ist dabei 

das prägende Merkmal, er ist der kantonalen Juraschutzzone zugeteilt. 

Der Engelberg erfüllt diverse Funktionen; er wirkt identitätsstiftend, ist 

ein attraktiver Naherholungsraum und auch ausserhalb des kantonalen 

Naturreservats Mattental wichtig für die Biodiversität. Der Häbetchuz und 

der Lothar-Platz sind ebenfalls schöne Erholungsräume. Die vielen Hoch-

stammobstbäume sind ein Qualitätsmerkmal, da sie die offene Land-

schaft strukturieren. Nebst dem Lebens- und Naherholungsraum sind die 

Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets auch Produktionsstandorte für 

Land- und Forstwirtschaft. Die Gemeinde koordiniert bei Bedarf diese 

vielfältigen Nutzungsansprüche aktiv und löst allfällige Nutzungskon-

flikte. 

Der Schöpfler und das Gebiet Münchisberg sind charakteristische Frei-

räume, die Walterswil in verschiedene Ortsteile aufteilen. Insbesondere 

der Schöpfler hat jedoch seine historische Strukturierung durch Baumrei-

hen, die auf alten Luftbildern ersichtlich sind, verloren. Massnahmen, in-

nerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets, werden auf die Förderung 

der Biodiversität, der Landschaftsqualität und -identität ausgerichtet. 

Deshalb beteiligt sich Walterswil auch aktiv am Vernetzungsprojekt Gös-

gen Süd des Regionalvereins Olten / Gösgen / Gäu. 

Bei den Grünräumen innerhalb des Siedlungsgebiets wird fallweise ab-

geklärt, ob sie so belassen, weiterentwickelt oder für eine andere Nut-

zung verfügbar gemacht werden sollen.  

 

4.3.4 Landwirtschaft 

Im Jahr 2016 gab es in der Gemeinde Walterswil 14 Arbeitsstätten im 1. 

Sektor in welchem insgesamt 31 Personen beschäftigt waren. Es wird vor-

wiegend Ackerbau und Viehlandwirtschaft betrieben. 

«Die Landwirtschaftsbetriebe übernehmen neben ihrer Hauptaufgabe, 

der Nahrungsproduktion, wichtige weitere Funktionen, wie die Land-

schaftspflege und den Erhalt kultureller Werte. Die Gemeinde Walterswil 

achtet bei der Erarbeitung der anstehenden Gesamtrevision der Ortspla-

nung auf deren Erhalt und die Förderung.»12 

  

 

12. Gemeinde Walterswil: Räumliches Leitbild, S. 18 
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4.3.5 Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft 

In der Gemeinde gibt es drei Vereinbarungsflächen aus dem Mehrjahre-

sprogramm Natur und Landschaft, welche der Kanton direkt mit den Ei-

gentümern dieser Gebiete abschliesst.  

4.3.6 Wald und Hecken 

Wald 

Rund 36 % des Gemeindegebiets sind mit Wald bedeckt13. Der Wald ist 

nicht nur Holzlieferant, sondern übernimmt weitere wichtige Funktionen: 

Naherholung, Naturschutz, CO2-Speicher und Sauerstoffproduzent. 

Eine Waldfeststellung wurde im Rahmen der rechtskräftigen Ortsplanung 

durchgeführt. Die Waldfeststellungspläne lagen zusammen mit der rest-

lichen Ortsplanung vom 7. Mai bis 7. Juni 2001 öffentlich auf, sie wurden 

vom Regierungsrat am 18. November 2003 mit RRB Nr. 2003/2087 ge-

nehmigt. Gestützt darauf wurden die Waldfeststellungspläne am 16. No-

vember 2004 vom Kreisförster bestätigt.  

Eine neuerliche Waldfeststellung ist damit nicht notwendig. 

 

Hecken 

Die Hecken wurden im Rahmen der rechtskräftigen Ortsplanung festge-

stellt und vermessen. Sie wurden nach damaliger Praxis im orientieren-

den Inhalt des Zonen- und des Erschliessungsplans dargestellt. Darauf 

gestützt wurden die Baulinien im Erschliessungsplan grundeigentümer-

verbindlich festgesetzt. Die Ortsplanung wurde vom Regierungsrat am 

18. November 2003 mit RRB Nr. 2003/2087 genehmigt.  

Eine neuerliche Heckenfeststellung ist damit nicht notwendig. 

 

  

 

13. Bundesamt für Statistik: Gemeindeporträt Walterswil: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-

portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html (Zugriff: 26.09.2019). 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html
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4.3.7 Belastete Standorte 

Gemäss Kataster der belasteten Standorte des Kantons Solothurn sind 

einige Standorte belastet: 

■ Ablagerungsstandort im Gebiet «Häbet»: nicht untersuchungsbe-

dürftig  

■ Deponie zwischen Walterswil und Rothacker: belastet und überwa-

chungsbedürftig 

■ Betriebsstandort zwischen der Weidmattstrasse und der Stampfiga-

sse: belastet und untersuchungsbedürftig 

■ Ablagerungsstandort im Gebiet Höli: belastet und untersuchungsbe-

dürftig 

■ Drei Schiessstandorte: belastet und untersuchungsbedürftig. 

Das Amt für Umwelt (AfU) muss Bauvorhaben auf belasteten Standorten 

nach Art. 3 Altlasten-Verordnung (AltlV) resp. § 136 Gesetz über Wasser, 

Boden und Abfall (GWBA) beurteilen. 

 
Bodenbelastung 

   

   

belastet, keine schädlichen oder 

lästigen Einwirkungen zu erwarten 

  

   

belastet,  

überwachungsbedürftig 

  

   
belastet,  

untersuchungsbedürftig 

 

  

 

 

  

  Abbildung 17.: Ausschnitt aus dem Kataster der belasteten Standorte (neu) 
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4.3.8 Bodenbelastungs-Verdachtsflächen 

 
Bodenbelastung 

   

   

Prüfperimeter, Verdachtsfläche 5 m 

ab Fahrbahnrand 

  

   

Prüfperimeter, Verdachtsfläche 15 

m ab Fahrbahnrand 

  

   
Prüfperimeter Verdachtsfläche 

Schiessanlage (Schützenhaus, Ku-

gelfang) 

  

   
Korrosionsgeschützte Objekte 

Stahlmast 
  

   
Siedlungsgebiet Ausdehnung 1995 

(keine Bodenbelastungsgebiete 

oder Verdachtsflächen) 

  

 

 

  

  Abbildung 18.: Ausschnitt aus dem Kataster der belasteten Standorte (Quelle: geo.so.ch, 

Download: 2. 3. 2020 

 

Im Gemeindegebiet gibt es diverse Bodenbelastungs-Verdachtsflächen. 

Diese Verdachtsflächen sind auf der Karte «Prüfperimeter Bodenabtrag» 

auf www.sogis.ch oder www.afu.so.ch einsehbar. Aus diesem Grund er-

folgt im Zonen- und Gesamtplan keine flächige Darstellung dieser Bo-

denbelastungs-Verdachtsflächen.  

4.3.9 Naturgefahren 

Gemäss der synoptischen Gefahrenkarte Für die Gemeinde besteht aktu-

ell noch keine Gefahrenkarte.  besteht nirgends in der Gemeinde Wal-

terswil ein Gefahrenpotenzial. Die Gemeinde verfügt deswegen über 

keine Naturgefahrenkarte. Jedoch sind Auf der Gefahrenhinweiskarte 

sind einige mögliche Rutschgebiete sowie Übersarungen/Schwemmke-

gel eingezeichnet. Diese sind als orientierende Planinhalte im Bauzonen-

plan und im Gesamtplan dargestellt. 

Die separate Gefahrenkarte wird aktuell erarbeitet und soll gemeinsam 

mit der Ortsplanung öffentlich aufgelegt werden. 

http://www.afu.so.ch/
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Gefahrenhinweis 

   

Untiefe Rutschungen   

Mittlere bis tiefe Rutschungen   

Übersarung/Schwemmkegel    

   
 

 

  

  Abbildung 19.: Auszug Gefahrehinweiskarte (Quelle: geo.so.ch) 

 

4.3.10 Störfallrisiken 

Die eidgenössische Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV) soll 

die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von 

Störfällen schützen.  

Entlang der Autobahn A1 befindet sich ein Konsultationsbereich Natio-

nalstrassen. Ausserdem befindet sich rund um den Standort der Weco 

Suisse AG (Feuerwerksartikel) ein Konsultationsbereich Betriebsareal. Zu-

dem wird das Gemeindegebiet im Gebiet Gruebacker vom Konsultations-

bereich der Erdgashochdruckleitung tangiert. 

Keine der mit der vorliegenden Planung vorgesehenen Änderungen im 

Zonenplan (Kapitel 7) überlappen sich mit einem Konsultationsbereich. 

Entsprechend muss bei einer Siedlungsentwicklung innerhalb der defi-

nierten Bauzonen nach heutigem Wissensstand nicht mit Konflikten mit 

der Störfallvorsorge gerechnet werden.  
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Konsultationsbereich  

   

Betriebsareal   

   

Nationalstrasse   

   

Gasleitung   

   

   

   
 

 

  

  Abbildung 20.: Ausschnitt Karte Störfallverortnung (Quelle: geo.so.ch) (neu) 

4.3.11 Lärmbelastung 

Die Strassenverkehrslärmkarte von Swisstopo und dem Bundesamt für 

Umwelt (BAFU) wird aufgrund der Fahrtenzahl generiert und basiert nicht 

auf exakten Messungen. Dennoch kann sie einen Hinweis geben, wo die 

Lärmbelastung besonders hoch ist.  

 
Legende 

 

 

 
 

  Abbildung 21.: Strassenverkehrslärm Tag (Quelle: Swisstopo, BAFU) 
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Die Lärmbelastung in Walterswil entlang der Autobahn aber auch entlang 

der Walterswiler-/Rothackerstrasse liegen über dem gesetzlichen Grenz-

wert für Wohnnutzung in der Empfindlichkeitsstufe II tags und nachts. 
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4.4 Bevölkerungsentwicklung 

4.4.1 Bevölkerungswachstum und Stagnation seit 1980 

Während die Bevölkerungszahl seit ca. 1980 bis 2000 stetig wuchs, pen-

delte sie sich seit der Jahrtausendwende bei ca. 700 Personen ein. Ende 

2018 wohnten ca. 730 Personen in Walterswil.  

 
 

Tabelle 2: Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung von 1980 bis 2018 

 

 

4.4.2 Prognose der Einwohnerzahl bis 2042 

Für das Jahr 2040 ist nach mittlerem Szenario gemäss kantonaler Bevöl-

kerungsprognose (RRB Nr. 518/2017) eine Einwohnerzahl von 638 Perso-

nen prognostiziert, was einer Abnahme von 90 Personen gegenüber der 

heutigen Bevölkerungszahl bedeutet. Eine Schrumpfung der Bevölke-

rungszahl gefährdet langfristig das heute gut funktionierende Dorfleben 

sowie den Schulstandort. Die Gemeinde strebt deshalb den Erhalt der 

heutigen Bevölkerungszahl, also ca. 760 Personen, an14. 

Weitere Gründe für das Abweichen zwischen der von der Gemeinde an-

gestrebten Bevölkerungszahl und der kantonalen Bevölkerungszahl 

sind15: 

 

14. Gemeinde Walterswil: Räumliches Leitbild 2019, S.8  

15. Hinweis: Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl sind statistische Analysen aufgrund relativ grosser Schwankungen mit Vorsicht zu ge-

niessen. Bereits der Zuzug oder die Geburt von einigen Kindern kann zu einer Veränderung der Prognose führen.  
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■ Neuere Siedlungsentwicklung: In jüngster Vergangenheit wurden 

einige Bauprojekte realisiert. Dazu gehören etwa die neu erstellten 

Ein- und Mehrfamilienhäuser in der Hüttenmatte sowie im Gebiet 

Münchisberg. Auch im Ortsteil Rothacker entstanden erst kürzlich 

mehrere Bauten, eines davon mit ungefähr einem Duzend kleineren 

Wohnungen. Die dadurch neu hinzugewonnene Bevölkerung wurde 

bei der kantonalen Prognose aus dem Jahr 2014 nicht miteinbezo-

gen. Dadurch besteht bereits für das Jahr 2018 eine beachtliche Dif-

ferenz zwischen der kantonalen Prognose und der tatsächlichen Ein-

wohnerzahl (720).  

Insbesondere bei den neuen Häusern in der Hüttenmatte ist mit Fa-

milienzuwachs zu rechnen.  

■ Anstehender Generationenwechsel: Bei den Quartieren Ischlag und 

Weidmatt steht ein Generationenwechsel an. Dabei werden in Häu-

sern, in welchen bislang nur ein bis zwei Personen wohnen, Familien 

nachziehen. 

■ Erreichbarkeit: Mit dem Auto ist Walterswil durch die Nähe zur Au-

tobahn eine interessante Wohngemeinde, es ist daher davon auszu-

gehen, dass weiterhin eine Nachfrage nach Wohnraum besteht. 

 

 
Tabelle 3: Vergleich kantonale Bevölkerungsprognose und angestrebte Entwicklung der Gemeinde Walterswil gemäss räumlichem Leitbild  

 

Zwischen den Jahren 2000 und 2018 wuchs die Gemeinde um 30 Einwoh-

ner. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 

2.07 Personen oder 0.29%. Beim langfristigen Ziel von 760 Personen be-

trägt das jährliche Wachstum 1.15 Personen oder 0.16%. Es ist somit etwa 

die Hälfte des Wachstums der vergangenen 20 Jahre. 
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4.4.3 Entwicklung der Altersstruktur 

Der Anteil der 50- bis 60-Jährigen ist in Walterswil – wie auch in der rest-

lichen Schweiz – am höchsten. Diese Generation wird in naher Zukunft 

das Pensionsalter erreichen, dementsprechend wird sich der Anteil der 

über 65-jährigen Menschen beinahe verdoppeln (Stand 2015: 130 Perso-

nen, Stand 2040: ca. 230 Personen). Der Anteil der über 80-Jährigen ver-

doppelt sich ebenfalls in diesem Zeitraum16.  

Durch diese Entwicklung entstehen verschiedene Herausforderungen: 

Die Gemeinde sollte über genügend geeigneten Wohnraum verfügen. 

Die älteren Leute in den Einfamilienhausquartieren werden in kleinere 

Wohnungen umziehen, dort wird ein Generationenwechsel stattfinden.  

 

4.5 Arbeiten 

In der Gemeinde Walterswil arbeiteten im Jahr 2016 163 Voll- oder Teil-

zeitbeschäftigte, diese verteilten sich auf folgende Sektoren:  

■ 1. Sektor (Landwirtschaft):  19 % 

■ 2. Sektor (Industrie):  9 % 

■ 3. Sektor: (Dienstleistungen):  76 %17. 

Diese Zahlen illustrieren, dass in Walterswil auf einen Einwohnenden 0.22 

Arbeitsplätze entfallen (bei 730 Einwohnenden)18. Diese Verhältniszahl 

zeigt, dass die Gemeinde eine typische Wohngemeinde ist und viele Ein-

wohner für die Arbeit wegpendeln.  
  

 

16. Kantonale Bevölkerungsprognose mittleres Szenario 

17 Bundesamt für Statistik: Gemeindeporträt Walterswil: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-

portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html (Zugriff: 26.09.2019). 

18 Die Einwohnerzahlen stammen von der Gemeinde Walterswil 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden/gemeindeportraets.html
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4.6 Verkehr 

4.6.1 Öffentlicher Verkehr (ÖV) 

Die S-Bahn 28 8859 bedient den Bahnhof Walterswil-Striegel (Gemein-

degebiet Safenwil) im 30 min-Takt. Damit kann Zofingen in 7 Minuten 

und Lenzburg in rund 30 Minuten erreicht werden.  

Da der Bahnhof ausserhalb des Siedlungskörpers liegt, ist dessen Erreich-

barkeit nicht optimal. insbesondere vom Ortsteil Walterswil aus, proble-

matisch. Der Ortsteil Rothacker ist gar keiner Güteklasse zugeteilt, weil er 

weit vom Bahnhof entfernt ist. Die Einwohnenden sind somit auf ein Auto 

angewiesen. 

 
ÖV-Güteklasse 

   

Güteklasse C   

   

Güteklasse D1   

   

Güteklasse D2   

   

Güteklasse E   
 

 

  

  Abbildung 22.: Ausschnitt Karte ÖV-Güteklassen (Quelle: geo.so.ch) 

 

4.6.2 Langsamverkehr 

■ Schulwegsicherheit: 

Es bestehen Lücken bei den Fusswegbeziehungen. Gemeinsam mit 

der MIV-Belastung ergibt sich eine gefährliche Situation (Schulweg-

sicherheit):  

– So müssen etwa Schulkinder, die von Walterswil oder dem Mün-

chisbergquartier herkommen, die Strasse auf Höhe der Kirche 

queren, wenn sie zur Schule und zum Gemeindehaus gelangen 

wollen. Sie können den Fussgängerstreifen beim Pfarrhaus nur 

nutzen, wenn sie einen Umweg um die Kirche gehen.  
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– Ab der dritten Klasse gehen die Kinder in Safenwil zur Schule, 

dementsprechend hoch ist die Bedeutung sicherer Schul- resp. 

Velowege. Besonders die Mööslistrasse ist sicherer zu gestalten. 

Heute ist sie unübersichtlich, schmal und gefährlich, der MIV ist 

(zu) schnell.  

■ Wanderwege: In Walterswil führen diverse Wanderwege durch das 

Gemeindegebiet. Ein Wanderweg Richtung Engelberg führt dabei 

durch den Dorfkern von Rothacker.  

■ Innerörtliche Fusswegverbindung: Der Schöpflerweg ist eine wich-

tige Verbindung für den Fussverkehr zwischen den beiden Ortsteilen 

Rothacker und Walterswil. Diese Langsamverkehrsachse soll gemäss 

dem räumlichen Leitbild zur „Flaniermeile“ werden. Das Quartier Hüt-

tenmatte soll ebenfalls besser an die übrigen Ortsteile angebunden 

werden, u.a. mit einem Fuss-/Veloweg zum Schöpflerweg. 

 
Langsamverkehrsnetz  

      Wanderweg   

   
 

 

  

  Abbildung 23.: Übersichtskarte Walterswil Schweizmobil19 

 

  

 

19. SchweizMobil: https://map.schweizmobil.ch/ (Zugriff: 26.09.2019) 

https://map.schweizmobil.ch/
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4.6.3 Motorisierter Individualverkehr 

Die Walterswiler-/Rothackerstrasse ist als Kantonsstrasse vornehmlich 

auf den motorisierten Individualverkehr (Autos, Lastwagen, Motorräder) 

ausgerichtet. Täglich wird sie von rund 5‘200 Fahrzeugen (DTV) befah-

ren.20 Besonders zwischen 06.00 - 08.00 Uhr und 17.00 - 18 .00 Uhr ist die 

Belastung sehr hoch. Dann fährt rund alle 7 Sekunden ein Fahrzeug durch 

das Dorf. Ausserdem ist die Geschwindigkeit vieler Autos überhöht. Täg-

lich fahren rund 110 Lastwagen durch die Gemeinde. Deren Anzahl nahm 

zwischen 2005 und 2015 um über ein Drittel zu. Sie sind für die Anwoh-

nenden eine besondere Belastung. Der Lärm des hohen Verkehrsaufkom-

mens ist nicht nur eine gesundheitliche Beeinträchtigung, sondern 

schmälert auch die Lebensqualität.  

Zudem wird gemäss dem kantonalen Gesamtverkehrsmodel der DTV bis 

ins Jahr 2025 bei der Ortsdurchfahrt Walterswil 10’001 – 20’000 Fahr-

zeuge betragen.21 

Die starke Zunahme der Verkehrsmenge hängt, nebst dem selbstindu-

zierten Verkehr und dem Verkehr aus dem Niederamt in Richtung Auto-

bahn, wohl auch mit der Überlastung der Autobahn A1 zusammen. Wal-

terswil liegt auf der Ausweichroute zwischen den Räumen Aarburg/Zo-

fingen/Oftringen und Aarau. 

Die Gemeinde steht bezüglich Kantonsstrassen mit dem Amt für Verkehr 

und Tiefbau für eine Lösungssuche in engem Austausch. 

Das räumliche Leitbild macht ausführliche Aussagen zur Gestaltung der 

Ortskerne resp. zu den Ortsdurchfahrten. Sie werden an dieser Stelle 

nicht wiederholt, die Zielbilder jedoch als Erinnerung dargestellt.  

 

 

20 Verkehrszählung 2015, Zählstelle 213 zwischen Rothacker und Däniken, abrufbar unter: https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-

avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/213.pdf 

Rothackerstrasse Richtung Walterswil: Durchschnittlicher täglicher Verkehr 2015 (verteilt auf die Tage von Montag bis Sonntag): 2'637 

Fahrzeuge, Schwerverkehrsanteil 2.8% 

Rothackerstrasse Richtung Däniken: Durchschnittlicher täglicher Verkehr 2015 (verteilt auf die Tage von Montag bis Sonntag): 2 '581 

Fahrzeuge, Schwerverkehrsanteil 2.8% 

21 Amt für Verkehr und Tiefbau, Gesamtverkehrsmodel, https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-verkehr-und-tief-

bau/planung/gesamtverkehrsmodell/ (Zugriff: 21.11.2019) 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/213.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-avt/pdf/Verkehr_Zaehldaten/213.pdf
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  Abbildung 24.: Weiterentwicklung Dorfkerne Walterswil und Rothacker (links Walterswil, 

rechts Rothacker) 
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5. Grundsätze für die Nutzungsplanung 

5.1 Ziele der Nutzungsplanung 

Die Gemeinde Walterswil hat die Nutzungsplanung gesamthaft überar-

beitet. Bei der Überarbeitung setzte sie sich insbesondere folgende Ziele: 

■ Umsetzen des räumlichen Leitbilds 

■ Grundsteine für eine lebendige Dorfmitte in beiden Ortsteilen schaf-

fen  

■ Überbauung der nicht überbauten Bauzonen, massvolle Weiterent-

wicklung der überbauten Bauzonen unter Berücksichtigung der heu-

tigen Strukturen 

■ Sichern von qualitativ hochstehenden Überbauungen (v.a. Lebens-

qualität, Umgebungsgestaltung, Bezug zum Strassenraum) insbeson-

dere im Ortskern 

■ Anpassung der Bauvorschriften und der Zonierung an veränderte 

Raumansprüche (demographischer Wandel) 

■ Schutz der Natur und der Landschaft 

■ Weitere Interessen wie der Schutz von Kulturgütern und eine gute 

ortsbauliche Integration, sind bei allen Massnahmen zu berücksichti-

gen. 

■ Energieeffizientes Bauen und das Entwickeln vorhandener Gebäude 

(anstatt neu bauen) ist in sämtlichen Zonen explizit erwünscht. 

■ Koordination der Nutzungs- und Erschliessungsplanung mit der Ver-

kehrsplanung unter Beachtung ortsbaulicher Qualitäten.  

■ Aktualisieren der Nutzungsplanung und anpassen an neue, überge-

ordnete Grundlagen. 

5.2 Siedlungsentwicklung nach innen  

Der Siedlungsentwicklung nach innen kommt in der Ortsplanung oberste 

Priorität zu. Dies ist ein übergeordneter Auftrag unserer Raumplanungs-

gesetzgebung. Für Einzonungen bestehen in dieser Planungsperiode 

keine Spielräume. 

Ausgangslage für die Herleitung der Massnahmen zur Verdichtung nach 

innen bildet das räumliche Leitbild Walterswil (u.a. im Kapitel C3 Quar-

tiere massstäblich Weiterentwickeln). Darin sind folgende Ziele festge-

halten: 

■ Konzentration der weiteren Siedlungsentwicklung auf die siedlungs-

internen Nutzungsreserven innerhalb der bestehenden ruhigen 
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Wohnquartiere und der Dorfkerne. Die Nutzungsreserven sind aus-

reichend gross, es ist daher nicht nötig, alle Wohnzonen flächende-

ckend aufzuzonen und einen Druck zur Innenentwicklung auszuüben 

(Quartiercharakter erhalten). Um eine angemessene Bebauungs-

dichte sicherzustellen, werden Mindestdichten festgelegt. In allen 

Zonen, die über eine Dichteziffer verfügen, wurde die Geschossflä-

chenziffer oberirdisch leicht erhöht.  

■ Verschiedene Quartiere weisen Potenzial zur massvollen Verdichtung 

auf, auch auf bereits bebauten Parzellen. Dieses Potenzial soll nutzbar 

gemacht werden, wobei aber der Charakter erhalten bleiben soll. 

Dadurch werden moderne Wohn-(raum-)bedürfnisse, wie sie etwa 

Familien haben, befriedigt.   

In den Wohnquartieren sind Erweiterungen insbesondere am Hang 

tendenziell in die Breite und nicht in die Höhe vorzunehmen. Aufsto-

ckungen gegenüber den heutigen Zonenbestimmungen sind des-

halb nicht vorgesehen 

■ Vorhandene Baulücken sollen überbaut werden.  

 

5.3 Baulandverflüssigung 

Es gibt in der Gemeinde nur wenige, nicht zur Verfügung stehende 

Bauzonen, v.a. in der 2-geschossigen Wohnzone. Es wird deshalb ver-

mehrt auf die qualitätsvolle Weiterentwicklung der Dorfkerne sowie al-

lenfalls grössere Arealentwicklungen fokussiert. Grössere Arealentwick-

lungen und -umnutzungen leisten einen deutlicheren Beitrag zur quali-

tätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen als die Überbauung von Par-

zellen für Einfamilienhäuser. 

5.4 Qualitätssicherung 

Die qualitativ hochwertige Gestaltung und Weiterentwicklung des Le-

bensraums ist eines der Hauptziele der Gesamtrevision der Ortsplanung. 

Es werden dabei verschiedene «Pisten» verfolgt:  

■ Erlass von Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht inkl. zusätzlichen, klar 

formulierten Mindestanforderungen für diverse Gebiete.  

– Soll ein Gestaltungsplan erstellt werden, ist zuerst mittels einer 

Konzeptstudie das Vorhaben zusammen mit der Gemeinde zu prü-

fen. An die Konzeptstudie werden klare Anforderungen bezüglich 

Umgebungsgestaltung, Erschliessung, Architektur etc. gestellt.  

■ Klare Anforderungen an die Gestaltung von Bauten und der Umge-

bung in bestimmten Zonen:  
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– In der Dorfkernzone sind wesentliche bauliche Veränderungen  

oder Erweiterungen nur mit einem Gestaltungsplan zulässig.  

– In der Gewerbe- und Wohnzone sind auf das angrenzende Land-

schaftsbild und die Gestaltung entlang der Kantonsstrasse Rück-

sicht zu nehmen.  

– Bei der Industriezone sind Einfriedungen etc. zur Reduktion der Ein-

sehbarkeit zu errichten. 

– Auch in der Landwirtschaftszone verlangt die Gemeinde eine gute 

Integration in die Umgebung. 

■ Schutz, respektive geregelte Weiterentwicklung von historischen Ge-

bieten und Objekten mittels einer Ortsbildschutzzone. Hinzu kom-

men diverse schützens- und erhaltenswerte Bauten, die gemäss Vor-

gaben ARP in der Nutzungsplanung geschützt werden. 

■ Vorgaben zur Umgebungsgestaltung für sämtliche Bauzonen sowie 

zur Vorgartengestaltung (Bereich zwischen Gebäude und Strasse) 

hinsichtlich einer architektonisch und ortsbaulich optimalen Integra-

tion in die bestehenden Quartierstrukturen. Hier kommen ebenfalls 

ökologische Aspekte hinzu (Gestaltung mit standortgerechten und 

einheimischen Pflanzen, Versiegelung etc.). 

■ Das Siedlungsgebiet der Gemeinde Walterswil grenzt in vielen Berei-

chen direkt ans offene Kulturland. Ein optisch und ökologisch wert-

voller Siedlungsrand trägt massgeblich zum Ortsbild und zur Vernet-

zung bei.  
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6. Bedarfs- und Flächennachweis 

Dieses Kapitel erläutert die Baulandentwicklung der Gemeinde. Dabei 

wird das Fassungsvermögen der gesamten Bauzonenfläche vor der Orts-

planung mit der Bauzonenfläche nach erfolgter Ortsplanung verglichen. 

6.1 Übersicht über die Baulandentwicklung 

6.1.1 Stand der Bebauung - Ausgangslage 

Der rechtsgültige Zonenplan, genehmigt am 18. November 2003 mit RRB 

Nr. 2003/2087 weist eine Fläche von ca. 27 ha an Bauzonen auf. Davon 

sind noch etwa 2.5 ha unbebaut. Die unbebauten Flächen liegen vor al-

lem in der Wohnzone (1.1 ha unbebaut) und in der Arbeitszone (0.6 ha 

unbebaut). 
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Abbildung 25.: Stand der Bebauung - Neuer Zonenplan 

 

6.2 Übersicht über die Baulandentwicklung 

Um einen Überblick über die Baulandentwicklung zu gewinnen, wird im 

folgenden Kapitel die Baulandentwicklung in der Gemeinde aufgezeigt. 

Dabei wird das Fassungsvermögen der gesamten Bauzonenfläche vor der 

Ortsplanung mit der Bauzonenfläche nach erfolgter Ortsplanung vergli-

chen. 

6.2.1 Getroffene Annahmen zur Zahl der Bewohner*innen 

Für das Gebiet Hüttenmatt liegen noch keine Einwohnendenzahlen vor, 

die Bauten werden in den kommenden Monaten bezogen. Da noch keine 

Zahlen zur Anzahl BewohnerInnen der neuen Überbauung Hüttenmatte 

vorhanden sind, wurde pro Wohnbaute von 3 Personen ausgegangen 

(total 30 Personen). 

6.3 Einschätzung des Baulandbedarfs für die kommende Pla-

nungsperiode 

In der Gemeinde Walterswil präsentiert sich der Stand der Überbauung 

in den Zonen im rechtsgültigen Zonenplan wie folgt: 
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2-geschossige 

Wohnzone a 
16.59 94 1.12 6 17.7 

2-geschossige 

Wohnzone b 

mit zusätzli-

cher maxima-

ler Gebäu-

degrundflä-

che 

1.38 100 0.00 0 1.38 

Dorfkernzone 2.03 100 0 0 2.03 

2-geschossige 

Gewerbezone 

mit Wohnan-

teil 

0.35 100 0 0 0.35 

Industriezone 2.52 81 0.59 19 3.1 

Zone für öf-

fentliche Bau-

ten und Anla-

gen  

2.54 94 0.17 6 2.7 

Tabelle 4: Fassungsvermögen gemäss rechtsgültigem Zonenplan 

 

Der Stand der Überbauung zeigt folgendes: 

■ Der Grossteil der Bauzone ist vorwiegend der 2-geschossigen Wohn-

zone a zugeteilt. Mit 597 Einwohnenden von total 732 lebt ein gros-

ser Teil der Bevölkerung in dieser Zone. Gemessen an der nicht über-

bauten Fläche von 1.12 ha weist die 2-geschossige Wohnzone a ein 

Fassungsvermögen von zusätzlichen 62 Einwohnenden auf.  

■ Die Mischzonen sind vollständig bebaut. 

■ Daneben ist einzig in der Arbeitszone ein Teil der Flächen nicht über-

baut.  

Die Bauzone der Gemeinde wird fast unverändert übernommen. Die Zo-

nierung hat sich grundsätzlich als korrekt erwiesen. Die höheren Dichten 

sollen über die Anpassungen im Zonenreglement erfolgen und nicht 

durch Aufzonungen. 
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Zone Fläche in ha  

vor OP = Fläche 

gemäss rechts-

gültigem Zonen-

plan 

Fläche in ha 

nach OP = Flä-

che gemäss Ent-

wurf Zonenplan 

Differenz  

in ha 

2-geschossige 

Wohnzone a 

16.6 16.1 -0.5 

2-geschossige 

Wohnzone b mit 

zusätzlicher ma-

ximaler Gebäu-

degrundfläche 

1.4 0.6 -0.8 

Dorfkernzone 2.0 3.6 +1.6 

2-geschossige 

Gewerbezone 

mit Wohnanteil 

0.4 0.4 0 

Industriezone 

 

2.5 2.5 0 

Zone für öffentli-

che Bauten und 

Anlagen  

2.5 1.9 -0.6 

Total 25.4 25.1 -0.3 

Tabelle 5: Differenz der Grösse der Bauzonen zwischen dem rechtsgültigen Zonenplan und 

dem Entwurf des Zonenplans 

 

Der Tabelle kann folgendes entnommen werden:  

■ Die 2-geschossige Wohnzone a sowie die 2-geschossige Wohnzone 

b mit zusätzlicher maximaler Gebäudegrundfläche weisen nach der 

Ortsplanungsrevision eine geringere Fläche auf. Diese Flächendiffe-

renz wird fast vollumfänglich der Dorfkernzone zugeschrieben. Sie 

beträgt neu 3.6 ha. Daneben verändert sich lediglich die Flächenbi-

lanz der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Insgesamt nimmt 

die Bauzonenfläche um 0.3 ha ab. Der zusätzliche Wohnraum ändert 

sich deshalb nicht.  

■ Die Einwohnerdichten für die Berechnungen des Fassungsvermögens 

entsprechen den Dichten gemäss Vorlage des Amts für Raumplanung 

«IST- und SOLL-Dichten Kt. SO pro Handlungsraum und pro Zone» 

für ländliche Räume. Da die «2-geschossige Wohnzone b mit zusätz-

licher maximaler Gebäudegrundfläche» eine eigentliche Bestandes-

zone ist, wurde die maximale Einwohnendenzahl angepasst. Für die 

Gewerbezone mit Wohnanteil wurde die Anzahl Personen aufgrund 

der Lage entlang der Kantonsstrasse etwas reduziert. 

■ Für die Dichten der Gemeinde Walterswil wurden die Daten aus dem 

Gebäude- und Wohnungsregister der Gemeinde verwendet. Es ergibt 

sich dabei folgendes Bild: 
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Bauzone  E/ha  

über-

baut 

IST 

E/ha überbaut  

SOLL 

E/ha unbebaut  

SOLL 

2-geschossige Wohn-

zone a 

33 50 55 

2-geschossige Wohn-

zone b mit zusätzlicher 

maximaler Gebäu-

degrundfläche 

6 6 6 

Dorfkernzone 25 30 30 

2-geschossige Gewer-

bezone mit Wohnanteil 

14 20 20 

Industriezone 

 

0 0 0 

Zone für öffentliche 

Bauten und Anlagen  

2 2 2 

Tabelle 6: Abgleich der Dichten der Gemeinde Walterswil mit den IST- und SOLL-Dichten 

gemäss ARP  

 

Der Tabelle kann folgendes entnommen werden: 

■ Im rechtsgültigen Zonenplan weist die überbaute 2-geschossige 

Wohnzone a eine Dichte von 33 E/ha auf. Die Soll-Dichte der Zone 

liegt bei 50 E/ha im überbauten Teil, respektive 55 E/ha im unbebau-

ten Teil. 

■ Die Dorfkernzone erreicht mit ihrer heutigen Einwohnerdichte von 25 

E/ha bereits heute beinahe ihr Soll von 30 E/ha. 

■ In der 2-geschossigen Gewerbezone mit Wohnanteil ist im rechtsgül-

tigen Zonenplan eine Einwohnerdichte von 14 E/ha auszumachen. 

Die Soll-Dichte liegt bei 20 E/ha  

■ Die restlichen Zonen erfüllen ihr Soll an Einwohnerdichte. 

 

6.4 Einschätzung des Bauzonenbedarfs für die kommende Pla-

nungsperiode 

Gemäss räumlichem Leitbild sollte bis im Jahr 2040 die Einwohnerzahl ca. 

770 Personen betragen, dies entspricht gegenüber heute einem Wachs-

tum von ca. 40 Personen. Die kantonalen Bevölkerungsprognose geht im 

mittleren Szenario von 2581 Personen im Jahr 2040 aus. 

Da keine Einzonungen vorgenommen werden, wird der Druck auf die 

teils noch wenig dicht überbauten Bauzonen steigen. Das 
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Verdichtungspotenzial beträgt bei den Einzelparzellen («Nachverdich-

tung») 290 Personen, bei einer erwarteten Ausschöpfung von 30 % in 

einer Planungsperiode sind dies ca. 134 Personen. 

Es ist nicht sicher, ob trotz der Massnahmen zur Verdichtung nach innen 

das Verdichtungspotenzial innerhalb der bestehenden überbauten 

Bauzone in den kommenden Jahren entsprechend ausgenützt werden 

wird. Aus diesem Grund wird das erwartete Ausschöpfungspotenzial vom 

Amt für Raumplanung in der Tabelle Fassungsvermögen auf 30 % ge-

schätzt. Dies bedeutet eine Zunahme von ca. 134 Personen innerhalb der 

bebauten Bauzone in einer Planungsperiode).  
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7. Änderung im Zonenplan 

Zunächst wird das grundsätzliche Vorgehen bei der Anpassung des Zo-

nenplans vorgestellt. Danach werden die wichtigsten Änderungen vorge-

stellt und einzelne kleinere Änderungen aufgeführt. 

7.1 Grundsätzliches Vorgehen 

In Walterswil entsteht ein zweiteiliges Konzept, welches zwischen den 

beiden Ortsteilen Walterswil und Rothacker differenziert. 

Im Ortsteil Walterswil entsteht ein einfaches Konzept, das den histori-

schen Dorfkern entlang der Walterswilerstrasse stärkt. Er bildet das Ge-

sicht von Walterswil gegenüber Aussenstehenden, soll gestärkt werden 

und zudem die Wohnzone vom Strassenlärm abschirmen. 

Im Ortsteil Rothacker bilden der historische Dorfkern und die öffentlichen 

Anlagen das Bindeglied zwischen den verschiedenen Wohnzonen. Die 

Wohnzonen wiederum gliedern sich in den umgebenden Grünraum ein 

(sollen sich aber nicht weiter in diesen hinein entwickeln). 

Das Zonierungskonzept baut auf den beiden Dorfkernen auf, ihnen 

kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. Die grundeigentümerverbindli-

che Umsetzung dieses Konzepts aus dem räumlichen Leitbild erfolgt im 

Zonenplan.  

 
Zonierungskonzept 

   

Dorfkernzone   

   

Wohnzohne   

   

Öffentliche Bauten   

   

Umgebender Grünraum   

   

   

   
 

  

 

  Abbildung 26.: Zonierkungskonzept Walterswil (links) und Rothacker (rechts) 
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7.2 Die einzelnen Änderungen im Zonenplan 

7.2.1 2-geschossige Wohnzone  

In der 2-geschossigen Wohnzone werden nur einzelne Anpassungen vor-

genommen. 

 

Die Parzelle GB.-NR. 799 (750 m2) liegt am Bauzonenrand. Sie wird von 

der 2-geschossigen Wohnzone in die Landwirtschaftszone ausgezont. 

Dies entspricht den Wünschen der Grundeigentümerschaft als auch der 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung nach innen sowie dem räumlichen 

Leitbild. Weiter kann eine Annäherung zwischen dem voraussichtlichen 

Bedarf für die nächsten 15 Jahre und der vorhandenen Bauzonenreserven 

erreicht werden. 

Die Parzelle ist nicht nur seit langem unbebaut, es sprechen auch noch 

andere Faktoren gegen eine baldige Bebauung und für eine Umzonung 

zur Landwirtschaftszone: Entfernung zur Autobahn (Lärm, weitere Belas-

tungen) und der geringe Abstand zur Hochspanungsleitung (Einhaltung 

der gesetzlichen Grenzwerte für empfindliche Nutzungen gemäss NIS-

Verordnung (nicht ionisierende Strahlung). 

Die Auszonung ermöglicht, dass diese Fläche analog der östlich angren-

zenden Parzelle GB Nr. 79 als Fruchtfolgefläche ausgeschieden werden 

könnte. Zugleich bleiben die beiden Hochstammobstbäume erhalten. 

Die Waldfeststellungen beidseits der Möslistrasse wird somit 

aufgehoben. 

 

  
  Abbildung 27.: Parzellen GB Nr. 799 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

Umzonung W2a in Landwirtschaftszone 

GB.-Nr. 799 
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7.2.2 Anpassung Dorfkernzone in Rothacker 

Im räumlichen Leitbild wird in Kapitel B2 «Begegnungs- und Erkennungs-

punkte schaffen» die Stärkung der Dorfkerne als Ziel definiert. In den Ka-

piteln C1 «Dorfkern Rothacker gestalten» und C2 «Dorfkern Walterswil 

weiterentwickeln» wird das Zielbild mit möglichen Massnahmen konkre-

tisiert. Es gibt daher folgende Anpassungen an der Zonierung: 

Die Parzellen GB.-Nr. 611 und 171 befinden sich gemäss dem rechtsgül-

tigen Zonenplan in der 2-geschossigen Wohnzone a und wurden 2019 

bebaut.  

Die Parzellen 571 und 172 in der zweigeschossigen Wohnzone b.  

All diese Parzellen liegen zwischen dem Auftakt des Dorfkerns, welcher 

durch die Gemeindekanzlei und der katholischen Kirche gebildet wird. 

Somit sind sie Teil des Strassenzugs, welcher den Ortskern bildet und für 

die räumliche Wahrnehmung von Walterswil prägend ist. Die Parzelle 571 

weisst selbst wertvolle historische Bausubstanz auf. Der Speicher, welcher 

sich auf der Parzelle befindet, ist ein kant. geschütztes Kulturobjekt. Zu-

dem befinden sich wertvolle Hochstammobstbäume auf der Parzelle. 

Durch eine Zuordnung zur Dorfkernzone ist sichergestellt, dass die Ent-

wicklung im sensiblen Umfeld der historischen Bausubstanz in Abstim-

mung mit der Gemeinde und ortsbauverträglich abläuft. Zugleich erhal-

ten aber auch die Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen Mög-

lichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Parzellen.    

 

 

 

 Abbildung 28.: Anpassung GB.-Nr. 611, 171, 571, 172 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

Umzonung Parzelle GB.-Nr. 959 von 

Landwirtschaftszone in Bauzone  
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Die Parzelle GB.-Nr. 959 befindet sich gemäss rechtsgültigem Zonenplan 

in der Landwirtschaftszone. Die Nutzung der Gebäude ist seit langem 

nicht mehr landwirtschaftlich, sie entspricht somit nicht den Zweckbe-

stimmungen der Landwirtschaftszone gemäss PBG § 37bis PBG, wonach 

die Landwirtschaftszone im weitgehend überbauten Gebiet «Grundlage 

eines Landwirtschaftsbetriebes» sein sollte. Neu wird die Parzelle deshalb 

der Dorfkernzone zugeteilt.  

Eine Zuteilung zu Dorfkernzone ergibt einerseits aus ortsbaulicher Sicht 

Sinn, da die Parzelle unmittelbar an die Kirche grenzt und als Teil des 

Dorfkerns wahrgenommen wird (siehe Abbildung 29). Andererseits wird 

so auch eine Weiterentwicklung (z.B. Umbau) der Parzelle vereinfacht, da 

neu die Gemeinde der primäre Ansprechpartner für die Grundeigentü-

mer ist. Die Dorfkernzone ist die geeignete Zone, da sie auf Entwicklun-

gen im sensiblen Umfeld des historischen Dorfkerns ausgerichtet ist. 

 

  

 

 

 

     

Abbildung 29.: Ansichten Parzelle GB.-Nr. 959 , link: Blichrichtung Nordosten, rechts, 

Blickrichtung Südwesten (Quelle: Google Maps) 

 

Dies ist gemäss kantonalem Richtplan, Massnahmenblatt S-1.1 Sied-

lungsgebiet eine Einzonung von Spezialfällen (ohne Kompensations-

pflicht, vgl. Kapitel 7.2.6)22. Es fällt jedoch eine Mehrwertabgabe an, da 

dies eine Einzonung von der Landwirtschaftszone in die Bauzone ist («für 

nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Bauten und Anlagen, welche die 

Bauzone zweckmässig ergänzen (umschliessend oder anschliessend»23). 

Die Mehrwertabgabe fällt bei einer Veräusserung oder einem Baugesuch 

an.  

 

 

22. Siehe S.1.1.12 kantonaler Richtplan, S. 61 

23. Siehe S.1.1.12 kantonaler Richtplan, S. 61 
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  Abbildung 30.: Parzellen GB-Nr. 959 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

Die Parzelle GB Nr. 362 befindet sich zwischen diversen öffentlichen Nut-

zungen: im Osten befinden sich die Schule und die Gemeindeverwaltung, 

im Westen das katholische Pfarrhaus. Auf der Parzelle GB Nr. 362 war 

jedoch nie eine öffentliche Nutzung angesiedelt. Es besteht auch kein 

Bedarf an zusätzlicher Fläche für öffentliche Bauten und Anlagen in die-

sem Gebiet. Aus diesem Grund wird die 1'431 m2 grosse Parzelle der 

Kernzone zugeteilt. So kann dort zusätzlicher Wohnraum geschaffen wer-

den.  

Diese Umzonung entspricht der langfristigen Entwicklungsvorstellung 

gemäss räumlichem Leitbild, dass der Dorfkern Rothacker in Richtung 

modernes Wohnen mit Gemeinschaftsflächen etc. entwickelt werden soll. 

Eine weitergehende planungsrechtliche Anpassung ist aktuell noch nicht 

möglich. Mit Blick auf die übergeordnete Betrachtung wird eine Anpas-

sung zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen (künftiger Hand-

lungsbedarf). 

Aufgrund der Umzonung von der Zone für öffentliche Bauten und Anla-

gen in die Dorfkernzone wird bei einer Veräusserung oder einer Baube-

willigung eine Mehrwertabgabe fällig (siehe Kapitel 12). Die Gemeinde 

lässt den entstehenden Mehrwert schätzen und bringt diese Schätzung 

dem Grundeigentümer im Hinblick auf die öffentliche Auflage zur Kennt-

nis. 

 

 

  

Umzonung der Parzelle GB Nr. 362 von 

der öBA in die Kernzone 
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7.2.3 Anpassung Dorfkernzone in Walterswil 

Im Sinne einer einheitlichen Zonierung werden alle Bauten entlang der 

Walterswilerstrasse der Dorfkernzone zugeteilt. Hierfür werden die Par-

zellen GB Nr. 633, 818, 819, welche bislang in der 2-geschossigen Wohn-

zone lagen, neu der Dorfkernzone zugeteilt. Dadurch wird sichergestellt, 

dass sich Neuentwicklung gut in das Ortsbild einfügen und die Entwick-

lung des Dorfkerns entlang der Walterswilerstrasse gestärkt werden.24  

In der Dorfkernzone ist die Ausnützung höher als in der W2a. Dadurch 

wird ein Beitrag zur Innenentwicklung geschaffen. 

 

  
  Abbildung 31.: Parzellen GB-Nr. 633, 818 imd 819 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

Die Parzelle GB-Nr. 749 befindet sich in der 2. Bautiefe und ist von der 

Walterswilerstrasse nicht einsehbar. Sie wird deshalb – dies entspricht zu-

dem ihrer Überbauung – der 2-geschossigen Wohnzone a zugeteilt.  

 

 

24. Vgl. räumliches Leitbild der Gemeinde Walterswil, S. 24-25 

Zuweisung der Bauten entlang der Wal-

terswilerstrasse zur Dorfkernzone  

GB.-Nr. 633, 818, 819 

Umzonung von der Dorfkernzone in die 

2-geschossige Wohnzone a 

GB-Nr. 749 



 

 

Gesamtrevision der Ortsplanung  4. Dez. 2023 

Gemeinde Walterswil  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  Version 1.1 

 59 

  
  Abbildung 32.: Parzelle GB-Nr. 749 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

7.2.4 Einzonung St. Urs 

Auf der Parzelle GB Nr. 57 erfolgt eine Einzonung von rund 550 m2 in die 

Dorfkernzone. Der Eigentümer führt einen landwirtschaftlichen Betrieb, 

ein Restaurant (St. Urs) sowie einen Hofladen und eine kleine Metzgerei. 

Auf dem neu eingezonten Teil ist einerseits ein Lager- und Umschlagplatz 

für landwirtschaftliche Gerätschaften vorgesehen. Da für den Restaurant-

betrieb nur wenig Parkplätze zur Verfügung stehen und die Autos nicht 

entlang der Kantonsstrasse abgestellt werden sollten, dürfte der Bereich 

auch teilweise als Parkplatz genutzt werden.  

 

  
  Abbildung 33.: Parzelle GB-Nr. 749 (links rechtsgültig, rechts neu) 
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Diese Einzonung wird mit der Auszonung auf der Parzelle GB Nr. 799 (750 

m2; siehe Kapitel 7.2.1) kompensiert. Die restlichen 220 m2 werden auf 

den Parzellen GB Nr 75 (95 m2) bzw. GB Nr. 78 (125 m2) eingezont (Ar-

rondierung Bauzonengrösse/Gartenareal). 

7.2.5 Aufhebung Reservezonen 

Der Kanton verlangt die Aufhebung der Reservezonen. Sie sind der Land-

wirtschaftszone zuzuteilen, da sie gemäss PBG § 27 auch als solche ge-

handhabt werden. Eine allfällige Einzonung dieser Parzellen verlangt ein 

ordentliches Nutzungsplanungsverfahren (PBG § 27 Abs. 4). Bis auf zwei 

eine Ausnahmen (Parzellen GB Nr. 117 und GB Nr. 170, siehe letzter Ab-

schnitt dieses Kapitels) werden sämtliche Reservezonen daher der Land-

wirtschaftszone zugeteilt.  

 

Parzellen GB Nr.  Fläche in m2 

915 und 83 (Teile) Ca. 4’800 

94, 894 bis 897 4’579 

170 11’498 

996 6’107 

128 Ca. 1’800 

Total 17’286 

Tabelle 7: Flächen, die von der Reservezone in die Landwirtschaftszone umgezont werden 

 

 

  

Parzellen GB Nr. 83 und 915  
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Parzellen GB Nr. 94, 894 bis 897  

  

Parzelle GB Nr. 996  

  

Parzelle GB Nr. 128  

  Abbildung 34.: Gebiete, die von der Reservezone der Landwirtschaftszone zugeteilt werden 

(links rechtsgültig, rechts neu) 
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Einzig die Die beiden Parzellen GB-Nr. 117 und GB Nr. 170 verbleiben in 

der Reservezone, da das Grundstück vollumfänglich von der Bauzone 

umschlossen ist (GB Nr. 117) bzw. nördlich und südlich direkt an diese 

angrenzt (GB Nr. 170). Damit erfüllen sie Sie bildet eine Insel im Sied-

lungsgebiet und erfüllt somit die Bedingungen für den Verbleib in der 

Reservezone gemäss S-1.1.15 des kantonalen Richtplans.  

Eine Umzonung in die Wohnzone ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Op-

tion, da der massgebende Bedarf für die nächsten 15 Jahre mit den be-

stehenden Bauzonenreserven gedeckt wird. 

7.2.6 Einzonungen nicht mehr aktiver Landwirtschaftsbetriebe 

Die Gebäude auf den Grundstücken GB Nr. 955 und GB Nr. 424 werden 

nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Gemäss dem kantonalen Richtplan 

ist dies ein Spezialfall ohne Kompensationspflicht: Nicht mehr landwirt-

schaftlich genutzt Anlagen, welche die Bauzone zweckmässig ergänzen 

(umschliessend oder anschliessend) können demnach eingezont werden 

(Beschluss S-1.1.12). Die Voraussetzungen gemäss dem kantonalen 

Richtplan sind vorliegend erfüllt, die beiden Grundstücke werden neu 

ganz (GB Nr. 955) bzw. teilweise (GB Nr. 424) der W2 zugeteilt. 

Gleiches gilt für die bereits oben (Kapitel 7.2.2) erwähnte Einzonung der 

Parzelle GB Nr. 959 in die Dorfkernzone.  

 

 
 

  Abbildung 35.: Ein Teil der Parzelle GB Nr. 424 und die Parzelle GB Nr.  955 werden neu der 

Bauzone zugewiesen (W2). 
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7.2.7 Weiterer Handlungsbedarf 

Im Bereich der Parzelle GB Nr. 173 bestehen erste Überlegungen für eine 

bauliche Veränderung, welche unter Umständen vorgängig eine Anpas-

sung im Zonenplan bedingt. Da diese Überlegungen noch im Gange sind, 

ist eine Änderung der Zonierung im Rahmen der aktuellen Revision noch 

nicht möglich. Entsprechend besteht absehbar weiterer planerischer 

Handlungsbedarf. 

7.2.8 Anpassung Ortsbildschutzperimeter 

Der Perimeter der Ortsbildschutzzone wird in beiden Ortsteilen reduziert. 

Dadurch soll geschützt werden, was auch tatsächlich besonders wertvoll 

ist, stark ortsbildprägend und identitätsstiftend wirkt. 

Im Ortsteil Walterswil werden die Parzellen GB.-Nr. 749 und 653 aus dem 

Ortsbildschutzperimeter entlassen. Sie sind aus ortsbaulicher Sicht nicht 

Teil des Ensembles rund um den Vorplatz des Restaurants St. Urs und 

Viktor, welches den ursprünglichen Ortskern bildet. 

 

 
 

  Abbildung 36.: Parzellen GB Nr. 749 und 653 (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

In Rothacker wird die Parzelle GB.-Nr. 359 aus dem Ortsbildschutzperi-

meter entlassen. Diese ist nicht Teil des Ensembles rund um die katholi-

sche Kirche.  

Weiter wird der Verlauf der Ortsbildschutzzone in Rothacker so ange-

passt, dass sie bei den Parzellen GB Nr. 693, 959 und 611 entlang der 

Parzellengrenze verläuft. Dadurch liegen auch die kleineren Teile der Par-

zelle GB. Nr. 123 und 996 nicht mehr im Ortsbildschutzperimeter.  

Entlassung Parzellen aus Ortsbildschutz-

perimeter  

GB.-Nr. 749 und 653 
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  Abbildung 37.: Anpassungen Ortsbildschutzperimeter (links rechtsgültig, rechts neu) 

 

7.3 Schützens- und erhaltenswerte Kulturobjekte 

Zur Evaluation der schützens- und erhaltenswerten Kulturobjekte ist 

nebst dem baukulturellen Eigenwert der Einzelobjekte auch der Wert im 

ortsbaulichen Kontext relevant (Situationswert). Zusätzlich können die 

Kulturobjekte auch als Vertreter einer Epoche / Zeitzeugen relevant sein. 

■ Eigenwert: Herausragende architektonische, künstlerische oder bau-

technische Qualität; gut erhaltener Zustand, Seltenheitswert. 

■ Situationswert: Bedeutung für das Ortsbild, städtebauliche Setzung, 

Raumdefinition, Bezug zu umgebenden Bauten (Teil einer Baugruppe 

oder eines Ensembles). 

■ Vertreter einer Epoche / Zeitzeuge: Kulturhistorische, Industriege-

schichtliche und / oder künstlerische Bedeutung, o.ä. 

Einzelobjekte können Bauten, Brunnen, Kreuze etc. sein (Verordnung 

über den Schutz der historischen Kulturdenkmäler, § 2 Abs. 2). 

Sind vom Kanton vorgegeben und werden orientierend dargestellt. 

Dies sind charakteristische Bauten, die als Einzelobjekte (Eigenwert) und 

als Bestandteil einer Gebäudegruppe bzw. des Ortsbildes (Situationswert) 

von Bedeutung sind. Ziel ist es, sie in ihrer ursprünglichen Form (Lage, 

Stellung, Volumen, Proportionen, äussere Erscheinung), sowie in ihrer al-

ten Bausubstanz möglichst ungeschmälert zu erhalten.  

Kantonal geschützte Objekte  

Schützenswerte Objekte 
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Gemäss rechtsgültigen Zonenplan gibt es nur ein schützenswertes Ob-

jekt, nämlich das Alemannenhaus auf der Parzelle GB Nr. 745. Dieses 

wurde in den vergangen Jahren deutlich verändert (vor allem innerlich), 

so dass es künftig nur noch als erhaltenswert klassiert wird.  

Die Bestimmung gem. § 21 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz der 

historischen Kulturdenkmäler besagt, dass erhaltenswerte Objekte v.a. 

für das Ortsbild, als Bestandteil einer Häusergruppe oder Gebäudereihe 

von Bedeutung sind. Erhalten werden sollen wenn immer möglich die 

Stellung, das Volumen und die äussere Erscheinung. Im Falle eines Ab-

bruchs und Ersatzneubaus sind Stellung und Volumen (Fassadenflucht, 

Geschosszahl, Firstrichtung) wenn möglich zu übernehmen. 

Diese Zuweisung wird nur sehr zurückhaltend eingesetzt. Es werden drei 

«Gruppen» von erhaltenswerten Bauten ausgeschieden: 

■ Wirtschaften: Der älteste Teil des Restaurants St. Urs und Viktor und 

das Restaurant Sonne als historische Gebäude und mit lokalhistori-

schem Erbe. 

■ Regionstypische Bauernhäuser mit ihrer traditionellen Raumauftei-

lung und den Flügelmauern, sofern diese noch gut erkennbar sind 

und nicht all zu fest verändert wurden. Die als erhaltenswert klassier-

ten Bauernhäuser sind dem Zonenplan zu entnehmen (grün darge-

stellt). 

■ Andere historische Bauten von lokaler Bedeutung wie beispielsweise 

die Bauten auf den Parzellen GB Nr. 44, 412, 415, 617, südlicher Teil 

der Parzelle GB Nr. 624. 

Erhaltenswerte Objekte 



 

 

Gesamtrevision der Ortsplanung  4. Dez. 2023 

Gemeinde Walterswil  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV  Version 1.1 

 66 

8. Die Änderungen im Bereich Natur und Landschaft 

8.1 Ziele der Ortsplanungsrevision m Bereich Natur und Land-

schaft 

Die Ortsplanungsrevision im Bereich Natur und Landschaft hat verschie-

dene Ziele: Der Schutz der wertvollen Landschaftsräume und schützens-

werten Naturobjekte und ggfs. die Lenkung der Siedlungsentwicklung an 

den Grenzbereichen zur Landschaft.  

Im Siedlungsgebiet findet zudem eine Ausweisung der zu schützenden 

Naturobjekte, wie z.B. ortsbildprägende Bäume statt. Denn nur was be-

kannt ist, kann geschützt werden.  

Um eine gute Einpassung des Siedlungsgebiets in die umgebende Land-

schaft zu gewährleisten, wird eine entsprechende Bestimmung aufge-

nommen. 

8.2 Einzelobjekte  

Das Naturinventar bildet die Grundlage für die schützenswerten Einzel-

objekte. Die Objekte, die im Naturinventar als sehr wertvoll klassiert sind, 

sind im Zonenplan grundeigentümerverbindlich geschützt. Dies Objekte 

können in folgende Objekte unterteilt werden. 

■ Hecken (gemäss Heckenrichtlinie) 

■ Erhaltenswerte Einzelbäume 

 

8.3 Geringfügige Anpassung der Landschaftsschutzzone im Ge-

samtplan 

Die bestehende Landschaftsschutzzone wurde geringfügig angepasst. So 

darf sie sich nicht mit Waldflächen überlagern. Dies ist bei den Parzellen 

GB Nr. 248, 250, 255, 256, den Parzellen GB Nr. 234 und 235 westlich der 

Hennenbühlstrasse etc. sowie im Gebiet Schöpfler der Fall. Weiter über-

lagert die Landschaftsschutzzone auch nicht die Bäche resp. die überla-

gernden Uferschutzzonen ausserhalb der Bauzone.  

Im Gebiet Hausackerstrasse sind gemäss rechtsgültigen Zonenplan Land-

schaft zwei Liegenschaften mit der Landschaftsschutzzone überlagert. 

Dies ist ein Darstellungsfehler im rechtsgültigen Zonenplan Landschaft 

und wird nun – analog den andern Bauten ausserhalb der Bauzone – kor-

rigiert: Die Grundstücke rund um die Liegenschaften auf den Parzellen 
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GB Nr. 619 und 274 werden aus der Landschaftsschutzzone genommen. 

Die Dimensionen der Aussparungen sind bei beiden Bauten ähnlich. 

Schliesslich wurden die Zonenbestimmungen zur Landschaftsschutzzone 

angepasst (vgl. Kapitel 11.2). 

 

  
  Abbildung 38.: Landschaftsschutzzone bei den Parzellen GB Nr. 274 und 619 (links 

rechtsgültig, rechts neu) 

 

Die Landschaftschutzzone hatte im Gebiet Hennebühl eine etwas komi-

sche Abgrenzung (Parzellen GB Nr. 884 554, 261 und 555). Sie wurde auf 

die Parzellengrenzen gelegt. Der Schutz der Landschaft wird dadurch 

nicht eingeschränkt, da die Einsehbarkeit der Landschaft immer noch er-

halten ist.  

 

  
  Abbildung 39.: Landschaftsschutzzone bei den Parzellen GB Nr. 261, 554 und 555 (links 

rechtsgültig, rechts neu) 
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8.4 Juraschutzzone 

Die kantonale Juraschutzzone wurde einzig bei der Parzelle GB Nr. 322 

um knapp 0.5 ha reduziert. Die Fläche bleibt durch die Landschafts-

schutzzone geschützt.  

Ansonsten wurde die Ausdehnung gemäss Kanton übernommen und 

parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich im Gesamtplan umge-

setzt. 

8.5 Wildtierkorridor 

Der Wildtierkorridor SO 17 bildet eine der wenigen Möglichkeiten für 

wandernde Wildtiere zwischen Olten und Aarau, um vom Mittelland in 

den Jura und umgekehrt zu gelangen. 

Gemäss Kapitel L-3.3 Wildtierkorridore des kantonalen Richtplans sind 

die Wildtierkorridore von regionaler und nationaler Bedeutung in der 

Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich zu sichern.  

Der Wildtierkorridor AG-17_SO-31 quert das Gemeindegebiet von Wal-

terswil durch den Wald und die Landwirtschaftszone sowie folgende 

überlagernde Zonen: kommunale Landschaftsschutzzone, kommunales 

Vorranggebiet Natur und Landschaft und Juraschutzzone. 

Er wird im Gesamtplan als grundeigentümerverbindliche Überlagerung 

ausgeschieden und entsprechend im Zonenreglement mit der üblichen 

Formulierung geregelt. Mit Ausnahme der Bauten entlang der Bi-

fangstrasse und der Hübelistrasse wurde der Perimeter unverändert 

übernommen (siehe Kapitel 4.3.1). 

8.6 Umsetzung aus Naturkonzept und Naturinventar 

Objekte, die im Naturinventar als «sehr wertvoll» klassiert sind, werden 

in der Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich gesichert. 

Der Schutz der sehr wertvollen Naturobjekte wird in folgenden Zonen als 

grundlegend gesichert betrachtet: 

■ Wald, 

■ Uferschutzzone, 

■ Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (öBA), 

■ Grünzone, 

■ Ortsbildschutzzone, 

■ Landwirtschaftszone. 

Zudem werden folgende ausgewählte Objekte aus dem Naturinventar 

grundeigentümerverbindlich in die Ortsplanung übernommen: 
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■ Hecken; diese sind gemäss der kantonalen Verordnung über den Na-

tur- und Heimatschutz geschützt, sie dürfen weder entfernt noch ver-

mindert werden. Das sachgemässe Zurückschneiden ist gestattet. 

■ Sehr wertvolle Bäume in Privatgärten 

■ Einzelbäume bzw. Baumgruppen in öffentlichen Zonen 

Sehr wertvolle Hochstammobstgärten werden zudem einer Hostettzone 

zugeteilt. 

Weitere Möglichkeiten zur Sicherung von als sehr wertvoll eingestuften 

Objekten innerhalb der Bauzone sind folgende: 

■ Zuteilung zur Grünzone: Bezweckt Freihaltung besonderer Land-

schaftselemente im Siedlungsgebiet 

 

Möglichkeiten zur Sicherung von als sehr wertvoll eingestuften Ob-

jekten ausserhalb der Bauzone sind folgende: 

■ Kommunal geschütztes Naturobjekt 

– im Anhang Zonenreglement aufgelisteten Massnahmen, welche 

direkt oder indirekt den Erhalt des Naturobjekte gefährden, sind 

verboten 

– Beseitigung aus zwingenden Gründen (Krankheit, Alter, Gefähr-

dung) bedarf der Genehmigung der Bau- und Werkkommission 

– Gemeinde regelt die Ersatzpflanzung 

– Gemeinde kann sich an den Kosten für die Ersatzpflanzung betei-

ligen 

■ Kommunale Vorranggebiete Natur und Landschaft (VNL):  

– Zweck: Erhaltung und Aufwertung von vielfältigen Lebensräumen 

für einheimische Tiere und Pflanzen. 

– Landwirtschaftszone oder Wald überlagert 

– Vereinbarungen mit den Grundeigentümern und den Bewirtschaf-

tern anzustreben 

■ Landschaftsschutzzone (LS) 

– Zweck: Erhaltung der reich strukturierten, unverbauten Landschaft 

– Bauten, Terrainveränderung etc. sowie andere landschaftsverän-

dernde Massnahmen sind unzulässig 

– Ausnahmen (Bsp. kleinere Bienenhäuser und Weidunterstände) 

zulässig 

■ Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

– Zweck: Schaffung naturnaher Ufer und Freihaltung der Uferberei-

che von Bauten und Anlagen 
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– Bauten und bauliche Anlagen sind, wenn sie nicht von ihrem 

Zweck her einen Standort am Ufer erfordern, unzulässig 

– gemäss Art. 41c GSchV extensiv zu nutzen 

  

■ Hostett 

 

Die kommunal geschützten Naturobjekte sind im Zonenreglement § 23 

aufgeführt.  

Alle relevanten Naturobjekte in Walterswil sind gesamthaft im Naturin-

ventar aufgeführt, beschrieben und im Plan verortet. Es wurden Natur-

objekte folgender Kategorien aufgenommen: Gewässer, Ruderalstan-

dorte, artenreiches Grünland, Hecke/Gehölz/Ufergehölz, Hostett, mar-

kante Einzelbäume. 

 

Umsetzung im Zonenreglement  
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9. Die Änderungen im Erschliessungsplan 

9.1 Massnahmen Langsamverkehr 

Das Verkehrsaufkommen auf der Walterswiler-/Rothackerstrasse ist sehr 

dicht und es besteht nur ein geringer Abstand zum Trottoir. Dies ist v.a. 

für Schulkinder, die zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule gehen bzw. 

fahren, gefährlich. 

 

  

 

 

 
  Abbildung 40: neuer Trampelpfad   

Zur Erschliessung der Turnhalle plant die Gemeinde, einen Trampelpfad 

hinter den Gebäuden vom Schulhaus bis zur Engelbergstrasse zu erstel-

len (siehe Abb. 40). 

9.2 Erschliessung einzelner Grundstücke 

Die Parzelle GB Nr. 751 ist nicht überbaut. Eine Parzelle inmitten der 

Bauzone, die sich potenziell für eine Bebauung eignet, der Grünzone zu-

zuteilen ist angesichts der geforderten Siedlungsentwicklung nach Innen 

wenig sinnvoll. 

Die Parzelle ist im Besitz derselben Grundeigentümerschaft wie die süd-

lich angrenzende Parzelle GB Nr. 412. Es ist technisch möglich, das Areal 

über die südliche Parzelle zu erschliessen. Es muss jedoch sichergestellt 

werden, dass auch bei einem Eigentümerwechsel eine Erschliessung über 

die Parzelle GB.-Nr. 412 möglich ist. Dazu ist ein Wegrecht in Grundbuch 

einzutragen werden. 

 

Umzonung 2-geschossige Wohnzone in 

Grünzone GB.-Nr. 751 
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Abbildung 41.: Erschliessung der Parzelle GB Nr. 751 (links Erschliessungsplan, rechts Zo-

nenplan) 

 

Gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan bestehen zwischen der Mün-

chisbergstrasse und der Lischmattstrasse zwei kleine Stichstrassen: 

■ Eine ist die Stichstrasse, die von der Kurve der Münchisbergstrasse 

aus Richtung Süden geht. Die Parzelle GB Nr. 848 ist jedoch über die 

Lischmattstrasse erschlossen.  

■ Die Parzellen zwischen dem Weidenweg und der Lischmattstrasse 

werden von Süden her und nicht von Norden her erschlossen. 

Aus diesem Grund werden diese kleinen Erschliessungsstrassen nicht 

weiterverfolgt und der 2-geschossigen Wohnzone den südlich gelegenen 

Parzellen zugeteilt.  

 
 

 

Abbildung 42.: Nicht umgesetzte Stichstrassen zwischen der Münchisberg- und der Lisch-

mattstrasse (links rechtsgültiger Erschliessungsplan, rechts neuer Erschliessungsplan) 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht mehr «benötigte» Stichstrassen 

zwischen der Münchisbergstrasse und 

der Lischmattstrasse 
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Abbildung 43.: Klärung der Erschliessung des Sonnenwegs 

 

Der Sonnenweg erschliesst nur einige wenige Wohnbauten und wird nun 

einheitlich geregelt, da er im rechtsgültigen Zonen- und Erschliessungs-

plan unterschiedlich dargestellt wird. Er wird nun als privat dargestellt. 

 

9.3 Wendehammer Quellenweg / Sandhogerweg 

   

Abbildung 44.: Anpassung Baulinien (links rechtsgültiger, rechts: Entwurf Zonenplan) 

 

Bei der Verzweigung Quellenweg / Sandhogerweg ist im rechtsgültigen 

Erschliessungsplan ein Wendehammer gesichert. Da dieser nicht umge-

setzt wird, werden der Verlauf der Erschliessungsstrasse und die Baulinien 

angepasst. 

 

Klärung Zufahrt Sonnenweg 
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9.4 Baulinien 

9.4.1 Übersicht über die Baulinien 

  

Abbildung 45.: Ausschnitt Legende aus dem rechtsgültigen Erschliessungsplan 

 

In Walterswil sind heute flächendeckend Baulinien festgelegt: 

■ Baulinien 

■ Vorbaulinien 

■ Waldabstandslinien 

■ Gewässerabstandslinien 

Sämtliche Baulinien sind kommunaler Genehmigungsinhalt. 

 

Im orientierenden Inhalt ist zudem der Baulinienabstand gegenüber der 

bestehenden Hochspannungsfreileitung in der Industriezone dargestellt 

(keine Änderung gegenüber dem rechtsgültigen Plan). 

 

Im Rahmen der letzten Ortsplanung wurde für Walterswil nur ein Ände-

rungsplan des Erschliessungsplans erarbeitet. Somit wurden nur Ände-

rungen farblich hervorgehoben. Bei unveränderten Baulinien wurde 

keine farbliche Kennzeichnung vorgenommen. Dadurch ist teilweise nicht 

klar, um welche Art von Baulinie es sich handelt. Gemäss Mailverkehr mit 

Stefan Schader (zuständiger Kreisplaner ARP), können die Baulinien je-

doch aus dem Änderungsplan übernommen werden. Obwohl die farbli-

che Darstellung bei unveränderten Baulinien fehlt, ist bei fast allen Stellen 

klar, um was für eine Art von Baulinie es sich handelt. 
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9.4.2 Gesetzliche Grundlage 

Die Abstände von Strassen sind in § 46 KBV festgelegt: Sofern durch Nut-

zungspläne (Baulinien) nichts anderes bestimmt ist, müssen Bauten bei 

Kantonsstrassen einen Abstand von 6 m und bei den übrigen öffentlichen 

Verkehrsflächen von 5 m einhalten. Diese Vorschriften gelten auch für 

unterirdische Bauten, Unterniveaubauten, Umbauten und den Wieder-

aufbau abgebrochener oder zerstörter Gebäude.  

Überall, wo keine Baulinie festgesetzt wird, gilt der Strassenabstand nach 

kantonaler Bauverordnung (KBV). Dieser wird als Orientierungsinhalt dar-

gestellt. 

Es wird empfohlen an den bestehenden Kategorien der unterschiedlichen 

Baulinien festzuhalten und zu ergänzen. Nachfolgend werden alle Bauli-

nien (nach §40 PBG25) erläutert, die im Erschliessungs- und Baulinienplan 

eingesetzt werden. 

9.4.3 Kommunale Baulinien 

Die kommunale Baulinie definiert einen einzuhaltenden Abstand von Ge-

meindestrassen. Diese kann vom Strassenabstand nach KBV § 46 (5 m bei 

Gemeindestrassen und 6 m bei Kantonsstrassen) abweichen. 

Wo im Erschliessungsplan bereits Baulinien festgesetzt sind, die den 

Strassenabstand von 5 m unterschreiten, sollen diese grundsätzlich nicht 

verändert (zumindest nicht vergrössert) werden (Schutz / Besitzstands-

garantie Grundeigentümer). 

 

 

25 § 40 PBG  

1. Die Baulinien bezeichnen den Mindestabstand der Bauten von öffentlichen Verkehrsanlagen, Gewässern, ober- und unterirdischen Lei-

tungen, Wäldern, Hecken sowie Bauzonengrenzen. Die können auch genügende Gebäudeabstände sichern.  

2. Neben den Baulinien kann der Erschliessungsplan Vorbaulinien enthalten. Bauten, welche vor der Baulinie, aber hinter der Vorbaulinie 

liegen, können ohne Mehrwertsverzicht um- und ausgebaut werden. 

3. Rückwärtige Baulinien bestimmen das von Bauten freizuhaltende Hintergelände. 

4. Gestaltungsbaulinien bestimmen die Lage und die Umrisse der Bauten. 

5. Für Bauten unter der Erde und für oberirdische Bauteile, wie einzelne Geschosse und Arkaden, sowie für Garagen können besondere 

Baulinien festgelegt werden. 

6. Die relativen Baulinien begrenzen längs Verkehrsanlagen die Flächen, wo Bauten und bauliche Anlagen nur erstellt werden dürfen, 

wenn Personen und Sachen gegen die schädlichen Auswirkungen der Verkehrsanlagen genügend geschützt sind. 
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Abbildung 46.: Kommunale Baulinien (rot) = 4 m gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan 

 

Gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan betragen die kommunalen 

Baulinien 4 m. Dies ist aus heutiger Sicht immer noch ein zweckmässiger 

Abstand zur Strasse, der vor allem die Bebaubarkeit der Parzelle nicht all 

zu fest einschränkt. Bei der gesamthaften Überprüfung des Erschlies-

sungsplans wurden die bestehenden Baulinien auf dieses Prinzip über-

prüft: Sie werden grundsätzlich beibehalten resp. neu gesetzt, wo dies 

ortsbaulich sinnvoll ist. 

 

9.4.4 Vorbaulinien 

Neben den Baulinien kann der Erschliessungsplan Vorbaulinien enthal-

ten. 

Gemäss PBG § 40 Abs. 2 können Bauten, welche vor der Baulinie, aber 

hinter der Vorbaulinie liegen, ohne Mehrwertsverzicht um- und ausgebaut 

werden. 

Bei Abbruch und Neubau eines Gebäudes, das nur mit Vorbaulinie gesi-

chert ist, muss das Gebäude jedoch bis zur ausgeschiedenen Baulinie zu-

rückrücken. In gewissen Fällen helfen die Vorbaulinien, um den Baulini-

enplan zu «klären». Wenn die städtebauliche Flucht einer Häuserreihe 

grundsätzlich einheitlich ist, werden einzelne «Ausreisser» mit einer Vor-

baulinie gesichert. Mit der kommunalen Baulinie dahinter, wird jedoch 

dargestellt, welche Flucht bei Ersatzbauten einzuhalten ist. Die Vorbauli-

nie ist weniger als planerisches Mittel zu verstehen, sondern als Schutz 

der Grundeigentümer. 

Vorbaulinien werden in Walterswil bereits im rechtsgültigen Erschlies-

sungsplan entlang sämtlicher Strassenkategorien für (inkl. vorspringende 
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Gebäudeteile) vorgeschlagen, nicht aber bei Nebenbauten (z.B. Garagen, 

Schöpfe). Dieses Prinzip wird beibehalten. 

 

  

Abbildung 47.: Vorbaulinien in blau 

 

9.4.5 Gestaltungsbaulinien  

Die Baulinien können auch als gestalterisches Mittel im Erschliessungs-

plan eingesetzt werden. Dies sind dann Gestaltungsbaulinien. Sie bilden 

für den Erschliessungsplan (ebenfalls grundeigentümerverbindlicher Plan 

analog dem Zonenplan), vielfältige Möglichkeiten, die für die ortsbauli-

che Qualität und Entwicklung der Gemeinde sehr wichtig sind: Gestal-

tungsbaulinien werden gesetzt, wenn eine klare räumliche Vorstellung für 

die Weiterentwicklung eines Gebietes vorhanden ist. Bislang wurden sie 

in Walterswil noch nicht verwendet. 

Gestaltungsbaulinien werden insbesondere eingesetzt: 

■ Entlang der Walterswiler- und der Rothackerstrasse, insbesondere in 

den Dorfkernen. 

■ In weiteren Gebieten, wo klare städtebauliche Strukturen vorhanden 

sind, die es weiterzuentwickeln gilt. 

Gemäss dem räumlichen Leitbild sollen primär die Dorfkerne in ihrer 

Struktur erhalten und aufgewertet werden. Folglich werden Gestaltungs-

baulinien primär hier eingesetzt. 

Gestaltungsbaulinien haben für die Neubauten die Funktion einer 

«Zwangsbaulinie». Im Zusammenspiel mit spezifischen Zonenvorschrif-

ten (maximale Bautiefe festlegen, Vorschriften Dorfkernzone, Regelun-

gen Dorfkernzone) wird so nach und nach eine klar gefasste Dorfkern-

struktur entstehen. 
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Zusammen mit den gestalterischen Prinzipien der Strassenraumkatego-

rien (Netzplan) wird so mittel- bis langfristig eine ansprechende Gestal-

tung der öffentlichen Räume / Strassenräume angestrebt. 

 

9.5 Baulinien entlang der Kantonsstrassen 

Die rechtsgültigen Baulinien entlang den Kantonsstrassen sind schon un-

gefähr 30 Jahre alt. Aus diesem Grund wurde vor einiger Zeit mit dem 

Amt für Raumplanung abgemacht, dass die Baulinien entlang der Kan-

tonsstrassen im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen überarbeitet und 

im selben Erschliessungsplan dargestellt werden sollen. Der Genehmi-

gungsinhalt entlang der Kantonsstrasse wäre dann einfach beim Kanton 

und nicht bei der Gemeinde.  

Inzwischen hat der Kanton hat dieses Vorgehen im Herbst 2020 geändert: 

Künftig sollen die Baulinien entlang der Kantonsstrassen in separaten 

kantonalen Erschliessungsplänen dargestellt werden. Das Amt für Raum-

planung und das Amt für Verkehr und Tiefbau klären derzeit die genaue 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde für dieses Vorhaben. Ziel ist, dass die 

Überarbeitung der Ortsplanung und der kantonalen Baulinien zeitgleich 

und zusammen erfolgen soll.  

Die Baulinien entlang der Kantonsstrasse sind in den vorliegenden kom-

munalen Erschliessungsplänen noch dargestellt und noch nicht in zwei 

separate Pläne aufgesplittet. , dies aus verschiedenen Gründen:  

■ Das genaue Vorgehen ist noch nicht bekannt. Erst dann sollen wei-

tere Arbeiten an den Plänen vorgenommen werden. 

Die Gemeinde und das Amt für Verkehr und Tiefbau befinden sich im 

Austausch wegen der im Zusammenhang mit der Sanierung der Orts-

durchfahrt. Entsprechende Erkenntnisse können direkt in diese Pläne ein-

fliessen. Dabei werden neben den Sicherheitsaspekten auch gestalteri-

sche Fragen zu klären sein (siehe Bericht zum Projekt Strassenraumge-

staltung vom 11. November 2022). 

■ Üblicherweise gilt gemäss KBV § 46 ein Strassenabstand von 6 m ab 

der Kantonsstrasse. Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung 

wurden die Baulinien entlang der Kantonsstrassen überprüft und 

nach ortsbaulichen Kriterien festgelegt: Der Strassenraum, gedacht 

von Fassade - Vorgarten/Vorplatz - Strasse - Vorgarten/Vorplatz – 

Fassade soll mit seinen heutigen Qualitäten gesichert werden resp. 

die vorhandenen Qualitäten sollen sogar noch gestärkt werden. Die 

Strasse wird in ihrer erweiterten Umgebung gedacht: Sie hat nicht nur 

eine Durchleitungsfunktion für vornehmlich Autos und Lastwagen, 

sondern der Strassenraum ist auch Begegnungsort für Menschen, die 

sich in ihrem Wohnort zuhause fühlen sollen. Die Kantonsstrassen 

sind auch Schulweg für viele Kinder. Aus diesem Grund wurden die 
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Baulinien sorgfältig und präzise gesetzt. Eine Baulinie ist somit mehr 

als nur die Raumsicherung für einen künftigen Strassenausbau. 

9.5.1 Mauerbaulinien 

  

Abbildung 48.: Mauerbaulinie im Dorfkern Rothacker (orange Linie) 

 

Die topographische Hanglage hat historisch zu Mauerbaulinien geführt, 

welche heute das Ortsbild prägen. Diese sollen einerseits gesichert wer-

den und andererseits soll dieses ortstypische Merkmal auch weiterhin 

eingesetzt werden können. 

Eine Möglichkeit zur planerischen Umsetzung ist die Sicherung mittels 

Mauerbaulinien. § 40 Abs. 5 PBG sieht besondere Baulinien vor. Dieser 

Artikel ist die rechtliche Grundlage, um in Rothacker mithilfe von Mauer-

baulinien die ortsbaulich wichtigen Mäuerchen im Ortskern zu sichern.  

Mauern, welche mit solch einer Mauerbaulinien gesichert werden, müss-

ten demnach in ihrer Stellung belassen werden. Sollte aus zwingenden 

Gründen (Sanierung, zwingende bauliche Eingriffe) ein (Teil-)Abbruch un-

umgänglich sein, muss eine neue Mauer an derselben stellen errichtet 

werden. Ein solches Vorgehen hätte auch den Vorteil, dass im Erschlies-

sungsplan klar geregelt ist, welche Mauern für das Ortsbild wertvoll be-

trachtet werden und deshalb gesichert werden sollen. 
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9.5.2 Waldbaulinien 

  

Abbildung 49.: Waldfeststellungslinie (rot) und Waldbaulinie (grün) im Gebiet Tannenweg, 

Sandhogerweg, Quellenweg 

 

Im Rahmen der letzten Ortsplanungsrevision wurde bereits eine Wald-

feststellung gemacht. Waldabstandslinien respektive Waldbaulinien wer-

den gemäss dieser Waldfeststellung überprüft und im Erschliessungsplan 

im Genehmigungsinhalt festgesetzt. Der Bauabstand von Wald beträgt 

für Bauten und bauliche Anlagen, gemäss § 141 PBG, 20 m. 

Waldbaulinien werden gemäss Waldfeststellung im Abstand von 20 m 

festgesetzt. Für Abweichungen gelten folgende Prinzipien: 

■ Bei isolierten Waldflächen bis 3600 m2 (Feldgehölz) gilt in der 

Bauzone ein Bauabstand von 10 m. 

■ In bereits gebauten Quartieren wird, analog zum rechtsgültigen Er-

schliessungsplan eine Reduktion bis minimal 6 m umgesetzt. 

■ Eine Ausnahme bilden kleine Bauten und bauliche Anlagen (gemäss 

§ 3 Verordnung über Waldfeststellung und Waldabstand) in der 

Bauzone. Diese Bauten und bauliche Anlagen müssen einen Abstand 

von 6 m einhalten. Zäune und Einfriedungen einen Abstand von 2 m. 

Waldbaulinien gibt es in Walterswil nur wenige. Sie betragen in der Regel 

20 m. 
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9.5.3 Heckenbaulinien 

  

Abbildung 50.: Hecke (grün kariert) und Heckenbaulinie (hellgrüne Linie) im Gebiet des 

Sportplatzes 

 

Die Hecken wurden im Rahmen der rechtskräftigen Ortsplanung festge-

stellt und vermessen. Sie wurden nach damaliger Praxis im orientieren-

den Inhalt des Zonenplans wie des Erschliessungsplans dargestellt. Da-

rauf gestützt wurden die Heckenbaulinien im Erschliessungsplan grund-

eigentümerverbindlich festgesetzt.  

Wie beim Wald gilt im Bereich der Bauzone der statische Heckenbegriff. 

Bäume und Sträucher, die über die festgestellte Heckengrenze hinaus-

wachsen, gelten in Zukunft nicht mehr als Hecke (d.h. sie können zurück-

geschnitten werden)26. 

Die Hecken werden innerhalb der Bauzonen im Erschliessungsplan als 

Genehmigungsinhalt dargestellt inklusive Heckenbaulinien im Abstand 

von 4 m ab dem Heckensaum. Im Gesamtplan werden die Hecken aus-

serhalb der Bauzone überlagernd als Orientierungsinhalt dargestellt. 

 

9.5.4 Gewässerbaulinien und Gewässerunterhaltsbaulinien 

Siehe nachfolgendes Kapitel zum Gewässerraum. 

 

26. Grundlage: Kantonale «Richtlinie über Feststellung und Unterhalt von Hecken und Ufergehölzen – Heckenrichtlinie» von Januar 1997 / 

2015 (rev. 2). 
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10. Gewässerraum 

10.1 Rechtliche Grundlagen 

Im Jahr 2011 wurde das revidierte Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 

814.20) des Bundes in Kraft gesetzt. Die Bestimmungen sind in der eid-

genössischen Gewässerschutzverordnung (Art. 41 a ff., GSchV, SR 

814.201) konkretisiert und seit dem 1. Juni 2011 in Kraft. 

Der Kanton Solothurn passte daraufhin seine Gesetzgebung an, insbe-

sondere das kantonale Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA, 

BGS 712.15) und erliess entsprechende Arbeitshilfen. 

Für die grundeigentümerverbindliche Festlegung der Gewässerräume an 

die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind die Gemeinden zu-

ständig. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der vorliegenden Gesamtre-

vision der Ortsplanung in einem ordentlichen Planerlassverfahren nach 

kantonalem Planungs- und Baugesetz § 15 ff 

 

Gemäss GSchV Art. 41c dürfen im Gewässerraum nur im öffentlichen In-

teresse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke 

oder Brücken erstellt werden. 

Sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen kann die Be-

hörde ausserdem die Erstellung folgender Anlagen bewilligen: 

■ zonenkonforme Anlagen in dicht überbauten Gebieten; 

■ zonenkonforme Anlagen ausserhalb von dicht überbauten Gebieten 

auf einzelnen unbebauten Parzellen innerhalb einer Reihe von meh-

reren überbauten Parzellen; 

■ land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit einem Ab-

stand von mindestens 3 m von der Uferlinie des Gewässers, wenn 

topografisch beschränkte Platzverhältnisse vorliegen; 

■ standortgebundene Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme 

oder -einleitung dienen; 

■ der Gewässernutzung dienende Kleinanlagen. 

 

  

Gewässerschutzverordnung 
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10.1.1 Fachliche Grundlage 

Als Grundlage für die Herleitung der Gewässerräume entlang der Flüsse 

und Bäche im Kanton Solothurn dient die Karte «Ökomorphologie der 

Fliessgewässer» des Amts für Umwelt (AfU). In den Ökomorphologieda-

ten der Fliessgewässer finden sich erste Näherungswerte für den Gewäs-

serraum. Das Amt für Umwelt hat die natürliche Sohlenbreite für die ein-

zelnen Abschnitte der Fliessgewässer im Kanton berechnet und den dar-

aus abgeleiteten theoretischen Gewässerraum (im Datensatz bezeichnet 

als "Raumbedarf") bestimmt. Dieser theoretische Wert variiert entlang 

des Gewässers teilweise recht stark. In der Praxis hat ein Bach über eine 

längere Strecke einen Gewässerraum von einheitlicher Breite, bis bei-

spielsweise wieder ein seitlicher Zufluss hinzukommt und sich der erfor-

derliche Gewässerraum aufgrund höherer Abfluss- und Geschiebemen-

gen vergrössert. Der tatsächlich auszuscheidende Gewässerraum wird 

auf der Grundlage der Gewässerschutzverordnung (GSchV) und in Zu-

sammenarbeit mit dem Amt für Umwelt festgelegt. 

 

10.2 Umsetzung des Gewässerraums in der Ortsplanung 

Für die Umsetzung des Gewässerraums wird eine kombinierte Lösung 

angewendet: Innerhalb der Bauzone Baulinien, ausserhalb der Bauzone 

als überlagernde Zone.  

Grundsätzlich gelten die dieselben Bestimmungen. Dies ist im Zonenreg-

lement im § 22 Kommunale Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone27 

 

27 § Uferschutzzone 

1. Zweck 

Erhaltung, Förderung und Schaffung naturnaher Ufer mit standortgerechter Ufervegetation und Freihaltung der Uferbereiche von Bauten 

und Anlagen und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.  

2. Nutzung 

Die Nutzung hat sich dem Ziel unterzuordnen; zulässig und notwendig sind Unterhalts- und Pflegemassnahmen wie mähen der Borde, ver-

jüngen und durchlichten der Ufergehölze usw. Verjüngungen und Durchlichtungen von Ufergehölzen sind vom Kreisförster anzuzeichnen. 

Die Uferschutzzone ist nach der geltenden Gesetzgebung Art. 41c GSchV extensiv zu nutzen. Im Gewässerraum sind nur im öffentl ichen In-

teresse liegende, standortgebundene Anlagen zulässig. Nicht zulässig sind insbesondere: Lagern von Material, Silageballen und Abfälle aller 

Art, Errichten von Holzlagern, Lagern von Kompost, Errichten von Zäunen und Gartenanlagen. 

3. Bauten, Anlagen, bauliche Veränderungen 

Bauten und bauliche Anlagen sind, wenn sie nicht von ihrem Zweck her einen Standort am Ufer erfordern, unzulässig. Dies gilt auch für 

Terrainveränderungen und Veränderungen der Ufer, soweit solche nicht der Renaturierung, der Revitalisierung oder dem notwendigen Un-

terhalt des Gewässers dienen. 

4. Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

Die Uferschutzzone ist grundsätzlich als extensives Grünland zu nutzen. Beim Gewässerraum, der landseitig über Erschliessungswege und -

strassen hinausreicht, bestehen keine Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung bei Acker- oder Grünland.  

Der Bewirtschaftende hat dafür zu sorgen, dass keine Dünger und Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen. Dazu hat er, neben den all-

gemeinen Sorgfaltspflichten, ab Fahrbahnrand einen Pufferstreifen in Form eines Grasstreifens von 1 m Breite anzulegen.  

5. Besondere Bestimmungen 

Unterhaltsmassnahmen sind zulässig (Unterhaltskonzept Gewässer), Verjüngung/Durchforstung von Ufergehölzen sind vom Kreisförster an-

zuzeichnen. 

Ökomorphologie der Fliessgewässer  
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(Musterformulierung ARP) entsprechend geregelt resp. wird in der Le-

gende des Erschliessungsplans bei den Gewässerbaulinien entsprechend 

erwähnt.  

 

Zur Sicherung des Gewässerraums wird die kommunale Uferschutzzone 

ausserhalb der Bauzone als Überlagerung der Landwirtschaftszone dar-

gestellt. 

Innerhalb der bebauten Bauzone wird der Gewässerraum mittels Gewäs-

serbaulinien (Nutzungsbeschränkungen gemäss GSchV Art 41c) gesi-

chert werden. Somit wird die Ausnützung der betroffenen Parzellen nicht 

reduziert. Bestehende Hauptbauten, die in den Gewässerraum hineinra-

gen, werden mit einer Vorbaulinie im Erschliessungsplan gesichert. 

Bei eingedolten Gewässern innerhalb der Bauzone werden in Fällen, in 

denen eine Ausdolung langfristig unwahrscheinlich erscheint, Gewäs-

serunterhaltsbaulinien im Abstand von beidseitig je 4 m ab Mittelachse 

festgelegt. 

10.3 Abschnittweise Umsetzung Gewässerraum 

Folgende Bäche befinden sich in der Gemeinde Walterswil28. Ihr Verlauf 

wird in den nachfolgenden Kapiteln kurz erläutert. 

■ Walterswilerbach. 

■ Schöpflerbach. 

■ Blegibach. 

■ Dickibächli.  

■ Gretzenbach.  

 

■ Für Gewässerbaulinien und Uferschutzzonen gelten jeweils die Best-

immungen gemäss GSchV Art. 41c 

■ Der Gewässerraum wird wie folgt gemessen 

– Gewässerraum = Raumbedarf insgesamt, also beidseits der Ge-

wässermittelachse 

– Vermassung generell ab Gewässermittelachse 

■ Als Grundlage für die Berechnung des Gewässerraums gilt die Fach-

karte «Ökomorphologie der Fliessgewässer», siehe vorangehende 

Seite. 

■ Die Erläuterung erfolgt abschnittsweise pro Bach, zuerst wird der 

Bachabschnitt in einem Plan abgebildet, anschliessend wird die 

 

28. Der genaue Verlauf ist im Kapitel 10.3 Abschnittsweise Umsetzung Gewässerraum aufgeführt.  

Kommunale Uferschutzzone 

Gewässerbaulinie 

Gewässerunterhaltsbaulinien 

Hinweise für die nachfolgenden  

Ausführungen 
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Umsetzung des Gewässerraums abschnittsweise in einer Tabelle er-

läutert. 

 

  

Abbildung 51.: Vermassung des Gewässerraums gemäss Arbeitshilfe Gewässerraum des 

Amts für Umwelt29 

 

  

 

29. https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-afu/pdf/wasser/315_ah_03_gewaesserraum.pdf, download am 22.4.2020. 

https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-afu/pdf/wasser/315_ah_03_gewaesserraum.pdf
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10.3.1 Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach 

Der Bach entspringt im Gebiet Flueweid und fliesst bis an die Siedlungs-

grenze von Walterswil offen durch den Wald und das Mattental. An-

schliessend durchfliesst er eingedolt die Siedlungsfläche. Danach fliesst 

er wieder weitgehend frei, bevor er eingedolt die Autobahn quert.  

 

 
 

Abbildung 52.: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach, Abschnitt Flueweid bis Weid-

mattstrasse  

Zum Walterswilerbach liegt ein Gesamtkonzept für die Renaturierung vor 

(vgl. Abb. 52).  

 

1 

2 
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Abbildung 53: Situationsplan Gesamtkonzept Mattental / Walterswilerbach; Stand vom 6. 

April 2023, Ingenieurbüro Götz 

Die rechtliche Sicherung steht noch aus, weshalb in Absprache mit dem 

kantonalen Amt für Umwelt die Gewässerräume gemäss dem aktuellen 

Bachlauf umgesetzt werden. 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

1 Mattental, Gebiet Flueweid im 

Wald 

11 m Kein Gewässerraum, da Wald 
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2 Abschnitt Mattental auf Par-

zelle 421 und entlang Parzelle 

898 bis zur Weidmattstrasse, 

Teil Ebene 

11 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit überlagernder 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

Tabelle 8: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach 

 

 

 

Abbildung 54: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach, Abschnitt Weidmattstrasse bis 

Stampfigasse 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

3 Eingedolter Abschnitt quer 

durch Siedlung 

11 m Umsetzung (5.5 m ab Achse) mit Gewässerbaulinie, beim 

Haus Nr. 14 Vorbaulinie 

Tabelle 9: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach 

 

3 
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Abbildung 55: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach, Abschnitt Stamfigasse bis süd-

lich Walterswilerstrasse 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

4 Eingedolter Abschnitt quer durch Siedlung 0 m 11 m Keine Umsetzung da Raumbedarf durch 

bestehende Gewässerbaulinien sowie 

Pflicht- und Vorbaulinien gesichert 

5 Eingedolter Abschnitt südliche Landgasthof 11 m Umsetzung (5.5 m ab Achse) einseitig 

zur Landwirtschaftszone hin mit überla-

gernder kommunaler Uferschutzzone 

ausserhalb der Bauzone 

6 Eingedolter Abschnitt der Strasse quert 11 m Keine Umsetzung unter Strasse, Umset-

zung mit kommunaler Uferschutzzone 

ausserhalb der Bauzone (Überlagerung), 

wird an Gebäude heran, aber nicht dar-

über geführt 

Tabelle 10: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach 

 

4 

5 

6 
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Abbildung 56: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach, Abschnitt nördlich Ara bis Au-

tobahn 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

7 Eingedolter Abschnitt Breit-

matt 

11 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (Überlagerung), an 

Gebäude herangeführt 

8 Freifliessender Abschnitt Breit-

matt bis zur Eindolung, die un-

ter die Autobahn führt 

11 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (Überlagerung) 

9 Eingedolter Abschnitt unter der 

Autobahn 

0 m Kein Gewässerraum, da Raumbedarf unter der Auto-

bahn 

Tabelle 11: Umsetzung Gewässerraum Walterswilerbach 

 

7 

9 

8 
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10.3.2 Umsetzung Gewässerraum Schöpflerbach 

Dieser Bach fliesst weitgehend offen durch das Gebiet Schöpfler. Ab der 

Walterswilerstrasse fliesst er eingedolt und vereinigt sich unterhalb der 

Kantonsstrasse mit dem Walterswilerbach. 

Zum Schöpflerbach bestehen verschiedene Ideen für einen Bachverle-

gung, eine Varianten- bzw. Machbarkeitsstudie liegt jedoch noch nicht 

vor. Auf eine Darstellung in den Plänen wird deshalb in Absprache mit 

dem kantonalen Amt für Umwelt vorderhand verzichtet, die Umsetzung 

erfolgt gemäss dem aktuellen Bachlauf. 

 

 

 

Abbildung 57.: Umsetzung Gewässerraum Schöpflerbach, Abschnitt Gartenweg bis Hütten-

matt / Walterswilerstrasse 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

1 Ganzer Abschnitt 11 m Umsetzung Gewässerraum (je 5.5 m ab Achse) mit 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

(Überlagerung), keine Umsetzung auf Seite Wald oder 

Strasse 

2 Abschnitt entlang Parzelle GB.-

Nr. 711 

11 m Umsetzung mit bestehender Gewässerbaulinie (4 m ab 

Achse) zu Parzelle GB.-Nr. 711  

Keine Umsetzung wo Raumbedarf unter der Strasse,  

oder zwischen Strassenrand und kommunaler Baulinie 

Umsetzung Gewässerraum (je 5.5 m ab Achse) mit 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

(Überlagerung) zur Landwirtschaftszone hin 

3 Abschnitt bis Eindolung 11 m Umsetzung Gewässerraum (je 5.5 m ab Achse) mit 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

(Überlagerung) 

1 

2 

3 

4 
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4 Eingedolter Abschnitt bis zur 

Einmündung in den Walters-

wilerbach 

11 m Umsetzung Gewässerraum (je 5.5 m ab Achse) mit 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone 

(Überlagerung), keine Umsetzung auf Seite Strasse 

Tabelle 12: Umsetzung Gewässerraum Schöpflerbach 

 

10.3.3 Umsetzung Gewässerraum Blegibach 

Der Blegibach fliesst entlang der westlichen Gemeindegrenze weitge-

hend offen. Südlich der Walterswilerstrasse ist er eingedolt und quert an-

schliessend die Autobahn.  

 

 

 

Abbildung 58.: Umsetzung Gewässerraum Blegibach, Abschnitt Lauterbach bis Wald Dicki 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

1 Abschnitt auf Parzellen 465 und 

466 bis Feldweg 

11 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (Überlagerung) 

(wird bis an Kantonsgrenze herangeführt) 

2 Kleiner Abschnitt nördlich 

Wald, Parzelle 465 

111 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (Überlagerung) 

3 Ab Feldweg/Eintritt in Wald auf 

Parzelle 465 bis zur südlichen 

Grenze von Parzelle 538 

11 m Kein Gewässerraum, da Wald 

1 

2 

4 

3 
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4 Abschnitt entlang der Wald-

grenze auf Parzelle 537 

11 m Umsetzung Gewässerraum 5.5 m auf Seite Landwirt-

schaftsland mit kommunaler Uferschutzzone aus-

serhalb der Bauzone (Überlagerung) (wird bis an Kan-

tonsgrenze herangeführt). 

Keine Umsetzung Gewässerraum auf Seite Wald. 

In den letzten 20 m bevor der Blegibach die Parzelle 

537 verlässt, wird linksseits des Baches (in Fliessrich-

tung) der Gewässerraum (kommunaler Uferschutzzone 

ausserhalb der Bauzone) bis an die Waldgrenze gezo-

gen. 

Tabelle 13: Umsetzung Gewässerraum Blegibach 

 

 
 

Abbildung 59.: Umsetzung Gewässerraum Blegibach, Abschnitt Wald Dicki bis Autobahn 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

5 Abschnitt auf Gemeindegebiet 

Oftringen 

11 m Kein Gewässerraum, da Wald 

6 Abschnitt auf Parzelle GB.-Nr. 

21 

11 m Umsetzung Gewässerraum 5.5 m auf Seite Landwirt-

schaftsland mit kommunaler Uferschutzzone aus-

serhalb der Bauzone. 

Keine Umsetzung Gewässerraum auf Seite Wald. 

7 Austritt des Baches aus dem 

Wald an der nördlichen Grenze 

der Parzelle 24 bis zur Eindo-

lung 

11 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (wird bis an Kan-

tonsgrenze herangeführt). 

5 

6 

7 

8 
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8 Eingedolter Abschnitt im Be-

reich der Autobahn 

4 m Umsetzung Gewässerraum 11 m mit kommunaler Ufer-

schutzzone ausserhalb der Bauzone (wird bis an Kan-

tonsgrenze herangeführt). 

Ausnahme: wo Raumbedarf unter der Strasse, oder zwi-

schen Strassenrand und kommunaler Baulinie, keine 

Umsetzung, ebenso findet dort keine Festlegung statt, 

da die genaue Linienführung der Ausdolung noch un-

klar ist. 

Tabelle 14: Umsetzung Gewässerraum Blegibach 
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10.3.4 Umsetzung Gewässerraum Dickibächli 

Das Dickibächli fliesst offen durch den Wald im Bereich Dicki und mündet 

anschliessend in den Blegibach. Die Umsetzung des Gewässerraumes er-

folgt wie nachfolgend beschrieben: 

 

 

 

Abbildung 60.: Umsetzung Gewässerraum Dickibächli 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

1 Abschnitt entlang der südlichen Grenze von 

Parzelle 525 

11 m Umsetzung Gewässerraum 5.5 m auf 

Nordseite des Baches mit Umsetzung 

Gewässerraum 11 m mit kommunaler 

Uferschutzzone ausserhalb der 

Bauzone. Auf Südseite des Baches wird 

der Gewässerraum bis an den Waldrand 

ausgeschieden. 

2 Abschnitt im Wald 11 m Kein Gewässerraum, da Wald 

Tabelle 15: Umsetzung Gewässerraum Dickibächli 

 

  

1 

2 
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10.3.5 Umsetzung Gewässerraum Gretzenbach 

Der Gretzenbach fliesst offen entlang des Waldrandes im Bereich Mei-

eracker/Grundsmatt. Der Waldrand bildet zugleich die östliche Gemein-

degrenze. Ein eingedolter Arm des Gretzenbach entspringt im Bereich 

Bösmatt. Die Umsetzung des Gewässerraumes erfolgt wie nachfolgend 

beschrieben: 

 

 

 

Abbildung 61.: Umsetzung Gewässerraum Gretzenbach 

 

Nr. Bezeichnung Abschnitt Raumbedarf Umsetzung Gewässerraum 

1 Ganzer Abschnitt entlang dem Waldrand 11 m Umsetzung 5.5 m (ab Achse) Gewässer-

raum auf Seite Landwirtschaftsland mit 

kommunaler Uferschutzzone ausserhalb 

der Bauzone. 

Kein Gewässerraum auf der gegenüber-

liegenden Seite des Baches, da Wald. 

2 Eingedolter Bereich, der in den Gretzenbach 

mündet 

0 m Gerinne Eindolung, deshalb kein Gewäs-

serraum. Eine Bachoffenlegung ist zu 

prüfen. 

Tabelle 16: Umsetzung Gewässerraum Gretzenbach 

1 

2 
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11. Änderung des Zonenreglements 

Nachfolgend werden die Anpassungen des Zonenreglements erläutert, 

zuerst die grundsätzlichen Änderungen, anschliessend die einzelnen Pa-

ragrafen.  

11.1 Änderungen, die das ganze Gemeindegebiet betreffen 

11.1.1 Anpassung an die interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

Da in der Schweiz das Baurecht kantonal geregelt ist, gibt es viele unbe-

friedigende Situationen. So hat derselbe Begriff in verschiedenen Kanto-

nen unterschiedliche Bedeutungen. Die interkantonale Vereinbarung 

über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vereinheitlicht deshalb 

die wichtigsten Baubegriffe.  

Der Kanton Solothurn hat die IVHB auf den 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. 

Die Umsetzung der IVHB erfolgte am 1. März 2013 mit dem Inkrafttreten 

der neuen Bauverordnung. Das Zonenreglement wurde dementspre-

chend überarbeitet. 

 

11.1.2 Umrechnung von der Ausnützungsziffer AZ in die oberirdi-

sche Geschossflächenziffer GFZo 

Im Sinn des räumlichen Leitbildes wird eine leichte, aber stete bauliche 

Entwicklung vorgesehen. Vor allem im Gebiet Münchisberg ist eine grös-

sere bauliche Entwicklung absehbar, da sich dort noch etliche unbebaute 

Parzellen befinden. Ebenfalls wird der Generationenwechsel im ganzen 

Gemeindegebiet eine bauliche Entwicklung mit sich bringen. Die Sied-

lungsentwicklung für die kommende Planungsperiode wird daher im Be-

stand mit ähnlichen Baumassen vorgesehen, so dass die Quartierstruktu-

ren erhalten bleiben.  

In diesem Sinn wurde die Ausnützungsziffer AZ in die oberirdische Ge-

schossflächenziffer GFZo umgerechnet. Da seit der Umsetzung der IVHB 

auch das Dachgeschoss angerechnet wird, wird die Zahl der GFZo ent-

sprechend höher ausfallen – die Umrechnungen sind nachfolgend dar-

gelegt. 

Die GFZu darf höher sein als die oberirdische, soll aber nicht frei gegeben 

werden, da aufgrund der geringen Erdschicht auf sämtlichen unterkeller-

ten Flächen keine grösseren Bäume mehr wachsen können.  

Recht direkte Umrechnung der Ausnüt-

zungsziffer in die Geschossflächenziffer  

Unterirdische Geschossflächenziffer 

(GFZu) 
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Mit dieser Regelung kann immer noch das Untergeschoss in vielen Fällen 

grösser gemacht werden als der oberirdische Teil. Dies reicht erfahrungs-

gemäss aus.  

Die Auswertung der Geschossflächenziffer hat ergeben, dass noch fast 

alle Parzellen Ausbaumöglichkeiten haben. Die bestehenden Bauten kön-

nen also ausgebaut resp. Bauten neu erstellt werden, ohne die zulässige 

Ausnützungsziffer zu überschreiten.  

11.1.3 Regelung zur Gesamthöhe 

Die neue «Fassadenhöhe» entspricht gemäss kantonaler Bauverordnung 

(KBV) weitestgehend der bisherigen «Gebäudehöhe».  

Die neue «Gesamthöhe» entspricht gemäss KBV annähernd der bisheri-

gen «Gebäudehöhe + Firsthöhe». 

Die alten und die neuen Begriffe für die Regelung der Gesamthöhe pas-

sen überein: 

 

Bisheriger Begriff Neuer Begriff 

Gebäudehöhe = Fassadenhöhe  

 (Abbildung siehe Anhang 1  

 Figur 6 KBV) 

 Gebäudehöhe 

+  Firsthöhe. 

 

 

= Gesamthöhe  

Tabelle 17: Bezeichnung hier eingeben 

 

 

Abbildung 62.: Anpassung der Höhenmasse am Beispiel der W2 

Ausbaumöglichkeiten  
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11.1.4 Festschreibung einer minimaler Anzahl Vollgeschosse und 

minimalen Geschossflächenziffer 

Wenige Parzellen nützen die zulässige Ausnützung (unabhängig der Aus-

nützungs- oder der Geschossflächenziffer) aus. In der Wohnzone kommt 

hinzu, dass viele Bauten in der W2 eher 1.5-geschossig (Erdgeschoss und 

ausgebautes Dachgeschoss) als 2.5-geschossig (Erdgeschoss plus Voll-

geschoss plus ausgebautes Dachgeschoss) sind. Das heisst, dass die 

meisten Parzellen unternutzt sind. Dies widerspricht der Siedlungsent-

wicklung nach innen, deren Ziel die nachhaltige Nutzung der beschränk-

ten Ressource Boden ist. Aus diesem Grund werden neu zwei Vorgaben 

für die Wohnzone, die Dorfkernzone und die Gewerbe- und Wohnzone 

festgelegt: 

■ Minimale Anzahl Vollgeschosse. Dies entspricht KBV § 1930. 

■ Minimale oberirdische Geschossflächenziffer.   

Da die Parzellen in Walterswil teils recht gross sind, kann die minimale 

GFZo nicht immer erreicht werden. Ziel und Zweck ist es auch nicht, 

dass z.B. die Waschküche oberirdisch erstellt wird, um diese zu errei-

chen. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, mit dem Baugesuch 

ein Konzept einzureichen, das aufzeigt, dass mit einer weiteren ei-

genständigen Baute die minimale Geschossfläche erreicht werden 

kann.  

 

 Bisher keine Regelung Neue min. Geschossflächenziffer 

  Parzelle 

  Bebaubare Fläche 

  Neubau 

  Später ergänzende Wohnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalfall (min GFZo erreicht) 

  

 

 

 

 

Ausnahmefall (min. GFZo nicht erreicht) 

 

30. KBV, § 19* Minimale Geschosszahlen und Fassadenhöhen*: 1 Die Gemeinden können minimale Geschosszahlen und Fassadenhöhen 

festlegen. Wo sie nichts anderes bestimmen, darf die maximal zulässige Geschosszahl in der Zone für zweigeschossige Bauten nicht 

und in den übrigen Zonen um nicht mehr als 1 Geschoss und die Fassadenhöhe um nicht mehr als 3 m unterschritten werden. Diese 

Bestimmung gilt nicht für Nebengebäude.* 
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11.2 Erläuterung der Anpassung der einzelnen Paragrafen 

Die Nummerierung entspricht dem neuen Zonenreglement. Eine Gegen-

überstellung des rechtsgültigen Zonenreglements und des Entwurfs fin-

det sich in der beigelegten Synopse. 

 

§1   Geltungsbereich 

Die Ortsplanung der Gemeinde Walterswil besteht aus dem Zonenregle-

ment, dem Baureglement, dem Bauzonen- und Gesamtplan sowie dem 

Erschliessungsplan mit Strassenklassierung. Alle diese Dokumente sind 

aufeinander abgestimmt und ergeben so ein möglichst stimmiges Bild 

der angestrebten räumlichen Entwicklung. 

Zudem wird darauf verwiesen, dass nebst den Regelungen der Ge-

meinde, auch die Regelungen des kantonalen Planungs- und Baugeset-

zes (PBG) und der KBV sowie weitere übergeordnete Vorgaben des Kan-

tons und des Bundes zu beachten sind. 

 

§2   Planungsgrundsätze 

Die Planungsgrundsätze interpretieren die Leitsätze des räumlichen Leit-

bilds. Sie bilden die Grundlage für die grundeigentümerverbindlichen 

Bau- und Zonenvorschriften. 

 

§ 3  Geschossflächenziffer 

Die Ausnützungsziffer gemäss rechtsgültiger Nutzungsplanung wird in 

die Geschossflächenziffer umgewandelt. Damit die Ausnützungsziffer am 

ehesten weitergeführt werden kann, wird die Geschossflächenziffer in 

eine ober- und unterirdische Geschossflächenziffer unterteilt. Dies ist 

wichtig, da sich künftige Bauten genauso gut in die bestehenden Sied-

lungsstrukturen integrieren sollen wie solche, die nach der rechtsgültigen 

Nutzungsplanung gebaut werden.  

Es gibt keinen eindeutigen Umrechnungskoeffizienten von der Ausnüt-

zungsziffer in die Geschossflächenziffer. Aus diesem Grund regelt Abs. 2, 

dass bei altrechtlich erstellten Bauten sämtliche Geschosse genützt (also 

auch ausgebaut) werden dürfen, auch wenn die zulässige Geschossflä-

chenziffer dann überschritten wird. Zugleich ist dies auch ein Beitrag für 

die Verdichtung nach innen. 

 

  

1. Formelle Vorschriften 

2. Einleitende Vorschriften  
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§ 4  Einteilung des Gemeindegebiets in Zonen, Gebiete und Ob-

jekte 

Im Sinne einer Übersicht werden – wie bereits in der rechtsgültigen Nut-

zungsplanung – sämtliche Bau- und Nichtbauzonen, eingeschränkte 

Bauzonen, überlagerte Zonen und Gebiete, der orientierende Planinhalt 

sowie diverse kantonale Festsetzungen aufgeführt. 

 

§ 5   Nutzungs- und andere Zonenvorschriften 

Der Verweis, dass sich die Nutzung der Zonen, Gebiete und Objekte nach 

dem kantonalen Planungs- und Baugesetz richtet, wurde mit den aktuel-

len Paragrafen aktualisiert. Dort werden die einzelnen Zonen definiert.  

 

§ 6  2-geschossige Wohnzone 

Die zulässigen Nutzungen in der 2-geschossigen Wohnzone bleiben be-

stehen: Wohnnutzungen sowie nicht störende Gewerbe- und Dienstleis-

tungsbetriebe sind zulässig, z.B. Coiffeursalons oder Architekturbüros.  

Die minimale Geschossflächenziffer entspricht in etwa der heutigen Aus-

nützungsziffer, die maximale GFZ wird auf 0.5 festgelegt. Diese leichte 

Erhöhung der Ausnützung entspricht dem räumlichen Leitbild. 

Gemäss räumlichem Leitbild hat die Verdichtung primär in die Breite und 

weniger in die Höhe zu erfolgen. Deshalb werden die Höhenregelungen 

lediglich an die IVHB angepasst, die Gesamthöhe bleibt aber unverän-

dert. 

 

§ 7   2-geschossige Wohnzone b 

Die 2-geschossige Wohnzone b wird inhaltlich unverändert übernom-

men.  

Hinsichtlich einer Entschlackung des Zonenreglements wurden einige 

Bestimmungen ohne inhaltliche Konsequenzen gestrichen:  

■ «Änderung der Nutzung ist im Rahmen von Abs. 1 zulässig»: Gestri-

chen, da diese auch ohne einen solchen Verweis weiterhin möglich 

ist. Bezüglich Nutzung ändert sich nichts.  

■ «Vorschriften der W2 a über die Zahl der Vollgeschosse, die Ge-

bäude- und die Firsthöhe» gestrichen, da die diesbezüglichen Rege-

lungen zur 2-geschossige Wohnzone b in der Tabelle Baumasse auf-

geführt werden.  

§ 8   Dorfkernzone 

Im Rahmen einer vorgezogenen Teilzonenplanänderung wurden die Re-

gelungen zur Dorfkernzone erst kürzlich geändert. Grund für die vorge-

zogene Teilzonenplanänderung war die hohe zeitliche Dringlichkeit zu 

3.1 Bauzonen 
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Anpassungen wegen der Entwicklung rund um das ehemalige Restaurant 

Sonne.   

Aufgrund der erst kürzlich vorgenommenen Anpassung werden hier 

keine Änderungen bezüglich Nutzung vorgenommen. In der Dorfkern-

zone sind Nutzungen zulässig, die zur Bildung des Dorfkerns beitragen. 

Das sind Wohnungen, Läden, Land- und Gastwirtschaftsbetriebe und öf-

fentliche Nutzungen. Durch die Teilzonenplanänderung werden in der 

Kernzone wegen den zahlreichen Immissionen rund um das Gebiet 

Sonne mässig störende Betriebe ausgeschlossen. So können Nutzungen 

mit ideellen Immissionen wie Kontaktbars etc. ausgeschlossen werden. 

Bezüglich Baumasse wurde überprüft, ob anstatt zwei neu drei Vollge-

schosse ortsbaulich vertretbar wären. Sämtliche Bauten in der Dorfkern-

zone weisen jedoch höchstens zwei Vollgeschosse (sowie ein ausgebau-

tes Dachgeschoss) auf. Es wurde deshalb entschieden, grundsätzlich 

nicht ohne weitergehende ortsbauliche und architektonische Abklärun-

gen ein drittes Vollgeschoss zu ermöglichen.  

Jedoch kann – wie im Kanton Solothurn üblich – im Rahmen eines Ge-

staltungsplans ein zusätzliches Vollgeschoss zugelassen werden. Die 

neuen Regelungen bezüglich Gestaltungsplanpflicht (vgl. §17) lassen eine 

hochwertige ortsbauliche Integration von grösseren Volumen zu. 

Ausserdem wird anstelle der bisherigen Ausnützungsziffer von 0.4 neu 

eine oberirdische Geschossflächenziffer von 0.6 angewendet. Dies ist ei-

nerseits der Anpassung an die IVHB geschuldet (vgl. 11.1.2). Andererseits 

wird so auch eine leicht höhere bauliche Nutzung im Dorfkern ermög-

licht. Dadurch soll die Siedlungsentwicklung nach Innen vorangetrieben 

werden und der notwendige Freiraum für die im räumlichen Leitbild an-

gestrebte Stärkung des Ortskerns geschaffen werden. Hierfür wird neu 

auch eine Gesamthöhe von 12 m zugelassen (gegenüber der Gesamt-

höhe rechtsgültig umgerechnet ca. 11.50 m). 

Sowohl bezüglich Geschossflächenziffer als auch Gesamthöhe können im 

Rahmen eines Gestaltungsplanverfahrens ortsbauverträgliche Abwei-

chungen zugelassen werden.  

Bislang galt in der Dorfkernzone eine Pflicht zum Volumenerhalt. 

Dadurch wird die Weiterentwicklung der Dorfkerne eingeschränkt. Auf 

die Pflicht zum Volumenerhalt soll deshalb verzichtet werden. Jedoch 

wird die Dorfkernzone teilweise mit einer Ortsbildschutzzone überlagert 

(vgl. Ortsbildschutzzone) und für grössere Neu- und Umbauten gilt die 

Gestaltungsplanpflicht. Zudem werden die für den Dorfcharakter wichti-

gen strassenseitigen Fassaden mit Baulinien gesichert (vgl. 9 Änderung 

des Erschliessungsplans). Insgesamt wird dank den neuen Freiheiten die 

im Leitbild angestrebte Weiterentwicklung der Dorfkerne ermöglicht, zu-

gleich aber sichergestellt, dass die Struktur der Ortsmitte erhalten bleibt.    

 

§ 9  Gewerbe- und Wohnzone (PBG § 32) (GW) 
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Die zulässigen Nutzungen in der Gewerbe- und Wohnzone werden ge-

genüber der rechtsgültigen Nutzungsplanung präzisiert: So sind nur 

noch Verkaufsflächen auf einer Fläche von max. 500 m2 zulässig. Ortsan-

sässige Betriebe mit produktionsbedingter Lager- und Umschlagsfunk-

tion sind wegen der Förderung des lokalen Gewerbes zulässig. Die An-

siedlung eines grösseren Detailhändlers an dieser wenig zentralen Lage 

soll damit vermieden werden. 

Die Baumasse sind neu in der Tabelle Baumasse ersichtlich. Darin wird 

neu ein maximaler Wohnanteil von 60% festgeschrieben. Diese entspricht 

der ehemaligen Regelung, wonach für Wohnnutzungen die AZ höchstens 

0.2 betragen darf. Ansonsten werden die bestehenden Regelungen, an-

gepasst an die IVHB (vgl. 11.1.1 ff.), weitgehend übernommen. Wie bei 

den Wohn- und Kernzonen wurden Vorgaben zur Gesamthöhe und ma-

ximalen Dachneigung sowie eine Mindestausnützung vorgegeben.  

Zudem wurden die Vorschriften bezüglich der Gestaltung (Abs. 2) ange-

passt: An- und Ergänzungsbauten sind nicht mehr nur an der von der 

Strasse abgewandten Seite zu errichten. Dennoch ist bei der Gestaltung 

auf die Situation zur Kantonsstrasse hin Rücksicht zu nehmen. Hierfür 

kann die Baubehörde die Einfriedung, Randbepflanzung oder Überde-

ckung von Lager-, Umschlag- und Abstellflächen sowie die Pflanzung von 

Hecken und hochstämmigen Bäumen nicht mehr nur gegenüber angren-

zenden Wohnzonen verlangen. 

 

§ 10  Industriezone 

Die Baubehörde kann die Einfriedung, Randbepflanzung oder Überde-

ckung von Lager-, Umschlag- und Abstellflächen sowie die Pflanzung von 

Hecken und hochstämmigen Bäumen nicht mehr nur gegenüber angren-

zenden Landwirtschaftszonen, sondern auch zur Strasse hin, verlangen. 

Parkplätze sind wegen dem grossen Platzverbrauch unterirdisch oder als 

Teil des Gebäude zu erstellen.  

 

§ 11  Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (PBG § 34) (öBA) 

Bei der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen werden die Regelungen 

des Planungs- und Baugesetztes (PBG) übernommen. Als Gesamthöhe 

wird 14 m festgelegt, so dass auch dreistöckige Bauten (mit zusätzlichem 

Dachgeschoss) realisierbar wären. 

 

§ 12  Grünzone 

Dieser Artikel wird nicht verändert. 

 

§ 13  Landwirtschaftszone 

3.2    Eingeschränkte Bauzonen 

3.3   Nichtbauzonen 
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Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone unter-

liegt der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung. Entsprechend 

werden die bestehenden kommunalen Regelungen gelöscht, da hierfür 

primär die kantonalen Ämter zuständig sind. Der neu ergänzte Artikel 

dient dabei den kantonalen Behörden als Hilfestellung bei der Beurtei-

lung der Standortverträglichkeit. Die Aussagen zu Standort, Stellung und 

Gestaltung werden hierfür präziser formuliert.  

Wichtig dabei ist, dass eine Abwägung sämtlicher Interessen vorgenom-

men wird. 

 

§14  Reservezone 

Reservezonen sollen zukünftig nur noch an siedlungspolitisch günstiger 

Lage verortet werden. Reservezonen müssen innerhalb oder direkt an-

grenzend zum bestehenden Siedlungskörper liegen. Ausserdem müssen 

sie sich tatsächlich eignen, um in einem späteren Planungszyklus der 

Bauzone zugewiesen werden zu können. Für eine solche Umzonung ist 

jedoch dasselbe Verfahren nach PBG § 15 zu durchlaufen wie bei der 

Landwirtschaftszone. Aus einer Zuteilung zur Reservezone entsteht auch 

kein direkter Anspruch auf eine Einzonung zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

§ 15 Uferschutzzone ausserhalb der Bauzone (PBG § 36 Abs. 2) 

Die Zonenbestimmungen der kommunalen Uferschutzzone ausserhalb 

der Bauzone entsprechen dem kantonalen Formulierungsvorschlag.  

Die Uferschutzzone ist extensiv zu nutzen, Bauten und Anlagen sind nicht 

zulässig. Diese strengen Bestimmungen sind wegen der Qualität der 

Fliessgewässer («Ökomorphologie») sehr wichtig. 

 

§ 16 Ortsbildschutzzone 

Der Zweck der Ortsbildschutzzone wurde präzisiert.  

Ausserdem wurde eine Regelung betreffend Futtersilos getroffen, um das 

Ortsbild zu schonen. Dies betrifft wegen des reduzierten Ortsbildschutz-

perimeters nur einen Landwirtschaftsbetrieb. 

 

§ 17  Aufstufung von Lärmempfindlichkeitsstufe ES II auf ES III 

Das einzige Gebiet mit einer Aufstufung von ES II auf ES III befindet sich 

südlich der Walterswilerstrasse, dem Bahnhöfliweg und dem Mösliweg. 

Diese Aufstufung ist in der letzten Gesamtrevision der Ortsplanung we-

gen der Nähe zur Autobahn erfolgt. Im Rahmen der vorliegenden Ge-

samtrevision der Ortsplanung erfolgen dies bezüglich keine Änderungen. 

3.4    Reservezone 

3.5   Schutzzone ausserhalb der Bauzone  

3.6   Überlagerungen Bauzonenplan 
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Diese Regelung wird neu der Vollständigkeit halber auch im Zonenregle-

ment aufgeführt.  

 

§ 18  Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht 

Gemäss rechtsgültigem Zonenreglement kann der Gemeinderat für grös-

sere bauliche Massnahmen einen Gestaltungsplan verlangen. Diese Re-

gelung ist unscharf, so ist beispielsweise weder in den kantonalen noch 

kommunalen Vorschriften geregelt, was «grössere bauliche Massnah-

men» bedeutet, noch zu welchem Planungszeitpunkt ein Gestaltungs-

plan verlangt werden kann. Dies kann die Gemeinde vor Rechtfertigungs-

schwierigkeiten stellen. Aus diesen Gründen soll diese allgemeine Rege-

lung präzisiert werden und der Ablauf klarer formuliert werden. 

Ziel ist nicht das Verhindern von Neubauten und / oder baulicher Ent-

wicklungen, sondern das Gegenteil: Insbesondere die Dorfkerne sollen 

sich weiterentwickeln und lebendiger werden. Im Rahmen eines Gestal-

tungsplans ist es deshalb möglich, massgeschneiderte und ortsbildver-

trägliche Lösungen zu finden, die auch von der Regelbauweise abwei-

chen.  

Zudem erhält die Gemeinde auch ein Werkzeug, um ungewollte Entwick-

lungen an wichtigen Orten für die Gemeinde (z.B. Ortskern) zu verhin-

dern. Dazu braucht die Gemeinde «Notbremsen», vor allem in Anbe-

tracht der Entwicklung der vergangenen Jahre im Ortsteil Rothacker.  

 

Zusammenarbeit mit den Behörden 

Um eine klare Kommunikation zwischen Bauherrschaft und Baubehörde 

sicherzustellen, wird der Kontakt zwischen den beteiligten Parteien mög-

lichst früh gesucht: 

Zuerst sind baubewilligungspflichtige Projekte der Bau- und Werkkom-

mission mitzuteilen. Dazu reichen Konzeptstudien, Machbarkeitsstudien, 

Volumenstudien o.ä., die die Bauherrschaft üblicherweise zu Planungsbe-

ginn mit dem Architekturbüro erstellt. Zur Erhöhung der Planungssicher-

heit der Bauherrschaft teilt die Bau- und Werkkommission bekannte oder 

zu erwartende Rahmenbedingungen für das Vorhaben mit. So ist bereits 

zu Planungsbeginn bekannt, was die Erwartungen an das Bauvorhaben 

sind.  

 

Vorgaben für die Konzeptstudie 

Die Vorgaben für die Konzeptstudie werden für eine grössere Planungs-

sicherheit für sämtliche Beteiligten präzisiert (vgl. § 16). So ist auch für die 

Bauherrschaft bekannt, welche Vorstellungen die Gemeinde hat und wel-

che Massnahmen sie für die Entwicklung im Rahmen eines Gestaltungs-

planverfahrens vorsieht. Durch das frühzeitige Klären der 
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Rahmenbedingungen, sollen Fehlplanungen, Missverständnisse und Ver-

zögerungen vermieden werden. 

Das Vorgehen wird von der Gemeinde festgelegt, so dass die Gemeinde 

als Vertreterin des öffentlichen Interesses dieses aktiv mitgestalten kann. 

 

Anforderungen an Gestaltungsplan 

Die Gemeinde informiert die Bauherrschaft, basierend auf der einge-

reichten Konzeptstudie, welche Elemente bei der Erarbeitung des Gestal-

tungsplans zu beachten sind. Sie kann aber auch auf einen Gestaltungs-

plan verzichten (vgl. unten). 

Die schriftliche Rückmeldung dient der Bauherrschaft als Leitlinie für die 

Erarbeitung des Gestaltungsplans. Die aufgeführten Elemente sind The-

men, welche üblicherweise bei der Erarbeitung eines Gestaltungsplans 

aufzuzeigen sind. 

 

Bauvorhaben ohne Gestaltungsplan 

Wird jedoch ein Konzept nach Regelbauweise und den anderen Vorga-

ben vorgelegt, kann der Gemeinderat auf die Gestaltungsplanpflicht ver-

zichten. So kann der Gemeinderat fallweise entscheiden, ob er das Bau-

projekt enger oder weniger eng begleiten will. 

Zudem kann bei kleineren Bauvorhaben, welche eine spätere Weiterent-

wicklung des Areals im Rahmen eines Gestaltungsplanes nicht verhin-

dern, auf ein ordentliches Baubewilligungsverfahren zurückgegriffen 

werden. Beispiel hierfür sind kleinere An- und Umbauten.  

 

Kosten von Gestaltungsplänen 

Die Kosten für die die Erarbeitung von Gestaltungsplänen haben die be-

troffen Grundeigentümer zu tragen. Bei grossem öffentlichem Interesse 

kann sich die Gemeinde beteiligen. 

 

§ 19  Kommunale Vorranggebiete Natur und Landschaft (VNL) 

Hier wurde im Sinne einer sprachlichen Anpassung lediglich der Begriff 

«naturschützerische Leistungen» durch den Ausdruck «Leistungen im Be-

reich des Naturschutzes» ersetzt. Die Bestimmung wurde leicht umfor-

muliert (mit Nennung der Direktzahlungen des Bundes). 

 

§ 20 Landschaftsschutzzone (LS) 

3.7   Überlagerungen Gesamtplan  
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Die Erläuterung, dass die Landschaftsschutzzone eine überlagernde Zone 

ist, wird gestrichen, da dies ist durch die Struktur des Zonenreglements 

und -plan ersichtlich ist.   

Weiter werden die zulässigen Bauten und Anlagen präzisiert und die 

möglichen Ausnahmen genannt. 

 

§ 21 Sondernutzungszone «Grube» 

Der Paragraf bleibt unverändert bestehen. Die ehemalige Deponie Rot-

hacker wurde im Jahr 2019 fertig aufgefüllt, aufgeforstet und dem Kan-

ton übergeben. Derzeit läuft die Nachsorgephase, d.h. es werden unter 

anderem das Sickerwasser regelmässig überwacht, die Entwässerungslei-

tungen unterhalten und die Aufforstung gepflegt. Die bestehende Son-

dernutzungszone «Grube» SnG wird daher aufgehoben. Sie wird jedoch 

neu als «Ehemalige Deponie Rothacker» im Orientierungsinhalt darge-

stellt. 

§ 22 Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung 

Die Formulierung entspricht grösstenteils derjenigen des Bundesamts für 

Umwelt. Sie ist selbsterklärend. 

 

§ 23 Einzelbäume / Kommunal geschütztes Naturobjekt 

Der Paragraf bezieht sich neu nicht mehr nur auf Einzelbäume und erhal-

tenswerte Baumgruppen, sondern auf Naturobjekte generell. Er be-

zweckt weiterhin deren Schutz. Die Erfahrung aus vergangenen Jahren 

zeigte jedoch, dass der Schutz solcher Naturobjekte oft nur mangelhaft 

funktioniert. Wie im räumlichen Leitbild bereits festgehalten, bilden diese 

Naturobjekte aber einen wesentlichen Bestandteil des Landschaftsbildes 

und sind deshalb zu schützen.  

Folglich wurden die Regelungen bezüglich Ersatzpflanzungen überarbei-

tet. Die Beseitigung (z.B. aufgrund Krankheit, Alter, Gefährdung) bedarf 

der Genehmigung der Bau- und Werkkommission. Sie regelt die Ersatz-

pflanzung. Die Gemeinde kann sich an den Kosten für die Ersatzpflan-

zung beteiligen, so dass diese auch umgesetzt werden kann. 

 

§ 24 Obstgärten 

Die grossflächigen Obstgärten sind in der Region typisch und sind auch 

in Walterswil verbreitet. Sie verschwinden jedoch zunehmend. Aus diesen 

Gründen – ortstypisch und gefährdet – werden die Obstgärten überla-

gernd geschützt. Das bedeutet, dass sie beim Abgang zu ersetzen sind. 

Sie müssen jedoch nicht an Ort und Stelle ersetzt werden, sondern im 

Umfeld, so dass die Bewirtschaftenden noch einen gewissen Spielraum 

haben. Zudem wird die Möglichkeit von Vereinbarungen zur Erhaltung 

3.8   Natur- und Kulturobjekte 
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und Aufwertung der Obstbaumbestände neu in die Bestimmung aufge-

nommen. 

§ 25 Erhaltenswerte Bauten 

Im Zonenreglement wird der Formulierungsvorschlag des Amts für 

Raumplanung übernommen. Erhaltenswerte Bauten haben einen Einfluss 

auf das Ortsbild. Sie sind, wenn immer möglich, in ihrer Stellung, ihrem 

Volumen und ihrer äusseren Erscheinung zu erhalten. Eine Abbruchbe-

willigung wird nur bei einer gleichzeitigen Erteilung einer Baubewilligung 

verfügt.  

Erhaltenswerte Bauten sind keine kommunal geschützten Bauten, da sie 

keine kommunale Schutzverfügung gemäss Kulturdenkmäler-Verord-

nung haben. Es handelt sich vielmehr um Vorgaben für das Baubewilli-

gungsverfahren resp. ihre Unterschutzstellung ist bei Bedarf, also z.B. bei 

einem drohenden Abbruch, zu prüfen. 

 

§ 26 Schützenswerte Bauten 

Im Zonenreglement wird der Formulierungsvorschlag des Amts für 

Raumplanung übernommen. Schützenswerte Bauten sind charakteristi-

sche Bauten, die als Einzelobjekte (Eigenwert) und als Bestandteil einer 

Gebäudegruppe bzw. des Ortsbilds (Situationswert) von Bedeutung sind. 

Sie sind deshalb, wenn möglich in ihrer Substanz zu erhalten.  

Hier gilt, dass schützenswerte Bauten keine kommunal geschützten Bau-

ten sind, da sie keine kommunale Schutzverfügung gemäss Kulturdenk-

mäler-Verordnung haben. Es handelt sich vielmehr um Vorgaben für das 

Baubewilligungsverfahren resp. ihre Unterschutzstellung ist bei Bedarf, 

also z.B. bei einem drohenden Abbruch, zu prüfen. 

 

§ 27 Gefahrenzonen Wasser und Rutsch Restgefährdung (Hin-

weisgebiete) 

Die Formulierungen der Zonenbestimmungen entsprechen den kanto-

nalen Vorgaben. Innerhalb der Bauzone gibt es keine Gefahren resp. 

keine synoptische Gefahrenkarte gemäss Geoportal Solothurn. Einzig 

ausserhalb der Bauzone gibt es die Hinweisbereiche Wasser- und Rutsch-

gefahren. Sie sind trotzdem im Zonenplan dargestellt.  

 

§ 28 Spezielle Landwirtschaftszone Hennebühl – Höhle 

Der Vollständigkeit halber wird auf den rechtsgültigen Gestaltungsplan 

verwiesen.  

 

§ 29 Hecken / Ufergehölz 

3.9   Orientierender Planinhalt 
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Hecken sind kantonal und eidgenössisch geschützt. Sie dürfen weder 

entfernt noch vermindert werden, das sachgemässe Zurückschneiden ist 

gestattet. Für die Ufervegetation gelten §§ 21 und 22 des Bundesgesetzes 

über den Natur- und Heimatschutz (NHG).  

 

§ 30 Geschützte Bauten und Kulturobjekte 

Bauten und Objekte, die in diesem Paragrafen geregelt werden, sind vom 

Kanton geschützt. Die Gemeinde hat Baugesuche dem Kanton einzu-

reichen. 

 

§ 31 Archäologische Fundstellen 

Bei Baugesuchen im Perimeter von archäologischen Fundstellen, die im 

Zonenplan dargestellt sind, ist die Kantonsarchäologie miteinzubeziehen. 

Das Baugesuch ist ihr zuzustellen, so dass das weitere Vorgehen festge-

legt werden kann. 

 

§ 32 Kantonale Schutzgebiete und Objekte 

Es wird auf die kantonale Gesetzgebung verwiesen (Juraschutzzone und 

kantonales Naturreservat «Fluhweid»).  

 

§ 33 Terrainveränderungen  

Weil diese Regelung aus der KBV zentral ist, wird sie wiederholt. Es wird 

darauf hingewiesen, dass ein guter Übergang zu Nachbargrundstücken 

sicherzustellen ist. Einen solchen guten Übergang verhindern insbeson-

dere hohe Stützmauern. Deshalb wird festgehalten, dass diese eine Höhe 

von 1.50 m nicht übersteigen dürfen.  

 

§ 34 Nutzung durch Kontaktbars und ähnliches 

Kontaktbars und ähnliches sind ausser in der Industriezone grundsätzlich 

ausgeschlossen. Mit dieser Regelung sollen ungewollte Konflikte vermie-

den werden. 

 

§ 35 Mobilfunkanlagen 

Es wird eine standartmässige Formulierung betreffend Standorte für vi-

suell als solche erkennbare Mobilfunkanlangen verwendet. Es gibt drei 

verschiedene Prioritäten, nach denen Mobilfunkanlagen erstellt werden 

dürfen. Dies ist eine Formulierung, auf die sich die grossen Mobilfunkan-

bieter und die kantonalen Ämter einigen konnten. In Walterswil sieht die 

Reihenfolge wie folgt aus:  

4.    Festsetzung gemäss kantonalem 

Richtplan resp. kantonalen Schutzbe-

schlüssen 

5.   Weitere Bestimmungen  
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■ 1. Priorität: Industriezone  

■ 2. Priorität: Gewerbe- und Wohnzone 

Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funktechnischen 

Bedingungen ein Standort ausserhalb der zulässigen Zonen erforderlich 

ist, ist eine Mobilfunkanlage auch in den anderen Zonen zulässig. Dies 

erfordert ein entsprechendes Verfahren, das in diesem Paragrafen erläu-

tert ist.  

 

§ 36 Belastete Standorte / Altlasten 

Die Formulierung wurde vom Amt für Umwelt übernommen.  

Die belasteten Standorte resp. Altlasten müssen nicht mehr im Zonen- und 

Gesamtplan dargestellt werden. Sie sind im kantonalen Geoportal einsehbar.  

 

§ 37 Schadstoffbelastete Böden 

Die Formulierung wurde vom Amt für Umwelt übernommen.  

Die schadstoffbelasteten Böden sind auf der kantonalen Karte im Geoportal 

einsehbar. Falls dort gebaut wird, ist der Boden fachgerecht zu entsorgen. 

 

§ 38 Qualitätssicherung 

Dieser Paragraf regelt, wann die Gemeinde Spezialisten (IngenieurIn, Ar-

chitektIn, DenkmalpflegerIn, OrtsbildschützerIn, StädtebauerIn, Geome-

terIn etc.) beiziehen kann. Ausserdem wird auch geregelt, dass die anfal-

lenden Kosten anteilsmässig gemäss § 5 Abs. 2 KBV dem/der BauherrIn 

in Rechnung gestellt werden können. 

Insgesamt soll dadurch sichergestellt werden, dass das im räumlichen 

Leitbild festgeschriebene Ziel des Erhalts und Steigerung der Qualität des 

Ortsbilds etc. umgesetzt werden kann. Zudem können so die Bau- und 

Werkkommission entlastet werden. 

 

§ 39 Umgebungsgestaltung für sämtliche Bauzonen 

Diese Regelungen werden teilweise auch im Baureglement aufgeführt. 

Der Vollständigkeitshalber werden sie hier ebenfalls aufgezeigt. Ausser-

dem greifen die Bestimmungen verschiedener übergeordneter Gesetz-

gebungen (Natur- und Heimatschutzgesetz, Raumplanungsgesetz). 

 

§ 40 Pflicht zur Erstellung unterirdischer Parkierungsanlagen 

Mit dieser Regelung soll ein Beitrag zum haushälterischen Umgang mit 

Boden geleistet werden. Ausserdem entsteht so auch Raum für die Sied-

lungsentwicklung innerhalb der bestehenden Siedlungskörper. Dies ist 
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auch ein Ziel, welches sich die Gemeinde im räumlichen Leitbild gesetzt 

hat. 

 

§ 41 Inkrafttreten und Anwendung 

Es werden zum allgemeinen Verständnis die Vorgaben gemäss kantona-

lem Planungs- und Baugesetz aufgeführt.  

 

§ 42 Aufhebung altes Recht 

Mit der Genehmigung der Gesamtrevision der Ortsplanung wird die 

rechtsgültige Ortsplanung aufgehoben. 

Da die Baulinien entlang der Kantonsstrassen künftig in den kommuna-

len Erschliessungsplänen aufgeführt werden («kantonaler Genehmi-

gungsinhalt»), werden die Baulinien aus den kantonalen Erschliessungs-

plänen aufgehoben. Da die Strassenkategorisierung jedoch weiterhin be-

stehen bleibt, bleiben die kantonalen Erschliessungspläne weiterhin be-

stehen.  

 

11.3 Überprüfung der Gestaltungspläne 

In der Gemeinde Walterswil besteht nur der Gestaltungsplan Landwirt-

schaftlicher Teilzonen- und Gestaltungsplan Hennenbühl-Höhle inkl. SBV 

(RRB Nr. 1527 vom 12. Juli 2005). 

Im Rahmen von Gesamtrevisionen der Ortsplanungen sind alle rechts-

gültigen Gestaltungspläne zu überprüfen. Nach Lesart des Bau- und Jus-

tizdepartements unterliegt ein Gestaltungsplan, der weiterhin rechtsgül-

tig bleibt, neu der Planbeständigkeit – er wird mit der Nutzungsplanung 

sozusagen neu in Kraft gesetzt.  

Diese Überprüfung wurde für den Gestaltungsplan Hennenbühl-Höhle 

vorgenommen. er bleibt unverändert bestehen. Aufgrund von Erneue-

rungs-bzw. Erweiterungsabsichten des Grundeigentümers wird der Ge-

staltungsplan in absehbarer Zeit überprüft und gegebenenfalls ange-

passt. 

 

  

6.    Inkrafttreten und Übergang 
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12. Planungsausgleich 

12.1 Rechtliche Grundlage 

Gestützt auf das Planungsausgleichsgesetz (PAG) des Kantons Solothurn 

und das Planungsmehrwertausgleichsreglement der Einwohnerge-

meinde Walterswil vom xx.xx.xxxx, wird für erhebliche Mehrwerte ein 

Ausgleich eingefordert. 

Die Gemeinde wird das Planungsmehrwertausgleichsreglement gemäss 

Vorlage des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden an der Ge-

meindeversammlung vom xx.xx.xxxx verabschieden lassen. 

Die absehbaren Finanzflüsse sind in der folgenden Grafik dargestellt: 

 

  

Abbildung 63.: Finanzflüsse Planungsausgleichsgesetz (aus: Botschaft zum Planungsaus-

gleichgesetz vom 12. September 2017, verändert) 

 

Hinweis: anstelle monetärer Abgaben kann für die Mehrwertabgabe 

vorab zu Gunsten der Gemeinde auch eine vertragliche Lösung ange-

strebt werden (§ 2 Abs. 2 Planungsausgleichgesetz PAG). So können auch 

Sachleistungen, z.B. die Aufwertung des öffentlichen Raums o.ä. verein-

bart werden.  
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12.2 Ein- und Umzonungen 

Die Gebäude auf den Parzelle GB Nr. 424, 955 und 959 werden nicht mehr 

landwirtschaftlich genutzt (siehe oben, Kapitel 7.2.6). Gemäss dem kan-

tonalem Richtplan ist dies ein Spezialfall ohne Kompensationspflicht: 

Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Anlagen, welche die Bauzone 

zweckmässig ergänzen (umschliessend oder anschliessend) können 

demnach eingezont werden. Diese Einzonungen sind gemäss Gesetz 

über den Ausgleich raumplanungsbedingter Vor- und Nachteile (Pla-

nungsausgleichsgesetz, PAG) § 5 Abs. 2 mehrwertabgabepflichtig.  

Ebenso mehrwertabgabepflichtig ist die Einzonung auf der Parzelle GB 

Nr. 57 (St. Urs, Kapitel 7.2.4). 

Schliesslich sind auch die Einzonungen auf den Parzellen GB Nrn. 76 und 

78 mehrwertabgabepflichtig (Kapitel 7.2.4).   

12.3 Mehrwertabgabe 

Das kantonale Planungsausgleichsgesetz setzt die Mehrwertabgabe auf 

20 % fest und lässt es den Gemeinden frei, diesen Betrag auf 40 % zu 

erhöhen. Das PAG findet Anwendung auf Planungen, die nach dem 1. Juli 

2018 öffentlich aufgelegt wurden. 

Die Gemeinde lässt den entstehenden Mehrwert schätzen und bringt 

diese Schätzung dem Grundeigentümer im Hinblick auf die öffentliche 

Auflage zur Kenntnis. 

Das Entrichten der Planungsmehrwerte erfolgt in einem separaten nach-

gelagerten Verfahren. Der zu entrichtende Mehrwert wird nach Geneh-

migung der Nutzungsplanung vom Gemeinderat verfügt (Festsetzungs-

verfügung). Gegen Entscheide des Gemeinderats Walterswil über die Er-

hebung und die Berechnung der Ausgleichsabgabe kann bei der kanto-

nalen Schätzungskommission und gegen deren Entscheide beim kanto-

nalen Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. 

Die Mehrwertabgabe wird nicht direkt mit der Genehmigung der kom-

munalen Nutzungsplanung bezahlt werden müssen. Die Fälligkeit ent-

steht bei Veräusserung des Grundstücks oder wenn eine Baubewilligung 

erteilt wird. Das heisst, dass zwischen der Festsetzungsverfügung und der 

Fälligkeit der Mehrwertabgabe unter Umständen mehrere Jahre liegen 

können. 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision können betroffene Eigentümer-

schaften sich nicht gegen die geschätzten Mehrwertabgabe aussprechen, 

sondern lediglich gegen die planerische Massnahme (die Umzonung), 

welche den Mehrwert auslöst.  
 

Einzonung Parzellen GB Nr. 424, 955 und 

959 

Einzonung GB Nr.57 

Einzonungen GB Nr. 76 und 78 
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Parzelle GB Nr.  Total Fläche m2 Einzonung / Umzo-

nung 

Zone rechtsgültig Zone neu Fläche Anteil Strassenareal Grundeigentum pri-

vat / öffentlich 

PAG-relevant 

424  Einzonung LWZ W2     

955  Einzonung LWZ W2     

959  Einzonung LWZ Dorfkernzone     

76  Einzonung LWZ W2     

78  Einzonung LZW W2     

57  Einzonung LWZ Dorfkernzone     

         

         

         

         

         

         
 

 

Tabelle 18: Tabelle für die Mehrwertabgabe 
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13. Verfahren 

13.1 Terminplan 

Für die Teiländerung der Nutzungsplanung sieht der Gemeinderat fol-

genden Terminplan vor: 

 

Schritt  Termin 

Behandlung im Gemeinderat, Verabschiedung zuhan-

den der kantonalen Vorprüfung 1 

Juli 2021 

Kantonale Vorprüfung 1 Ab Juli 2021 

Vorprüfungsbericht 1 27. Oktober 2022 

Überarbeitung und Integration der Änderungsanträge 

im Anschluss an die kantonale Vorprüfung 

 

Behandlung im Gemeinderat, Verabschiedung zuhan-

den der kantonalen Vorprüfung 2 

Dezember 2023 

Mitwirkung  

Kantonale Vorprüfung 2  

Vorprüfungsbericht 2  

Überarbeitung und Integration der Änderungsanträge 

im Anschluss an die kantonale Vorprüfung und der 

Mitwirkung 

 

Behandlung im Gemeinderat und Verabschiedung zu-

handen der öffentlichen Auflage  

 

Öffentliche Auflage mit Fragestunden   

Einspracheverhandlungen  

Beschluss Gemeinderat  

Genehmigung Regierungsrat  

Tabelle 19: Terminplan 

 

Die nachfolgenden Kapitel werden im Anschluss an jeden Verfahrens-

schritt fortgeschrieben. 

1. Kantonale Vorprüfung 

2. Mitwirkung 

3. Öffentliche Auflage 

4. Beschluss Gemeinderat 

 


